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In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes textlich festgesetzt:   I Planungsrechtliche Festsetzungen § 9 BauGB i.V. mit §§ 1-23 BauNVO) I.I Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) I.I.1 Fläche für den Gemeinbedarf - Schule I.II Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) I.II.1 Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch den für den Baugebietsbereich festgesetzte Höchstgrenze der 
− Grundflächenzahl (GRZ): 0,6 
− Zahl der Vollgeschosse: III I.II.2 Gemäß § 19 Abs. 3 Satz 2 BauNVO darf die zulässige Grundfläche durch die in Satz 1 bezeichneten Anlagen nicht überschritten werden. I.III Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 und 23 BauNVO) I.III.1 Die Bauweise ist in der Art zulässig, wie sie sich nach den innerbetrieblichen Erforder-nissen ergibt (abweichende Bauweise). I.III.2 Die festgesetzten Baugrenzen gelten auch unterhalb der Geländeoberfläche. I.IV Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) I.IV.1 Gemäß Planzeichnung wird eine öffentliche Verkehrsfläche allgemeiner Zweckbestim-mung festgesetzt. I.V Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) I.V.1 Das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser ist in eine Versickerungsan-lage einzuleiten und zu versickern. Hierfür ist in der Planzeichnung eine Fläche festge-setzt.   
Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Es wird auf die Hinweise unter III.1 und 2 verwie-sen. I.V.2 Stehen der Versickerung vor Ort technische oder hydrogeologische oder geologische Gründe entgegen, darf das anfallende Niederschlagswasser auch in einer Zisterne zu-rück gehalten und gepuffert in das öffentliche Kanalnetz eingeleitet werden. Die Be-messung der Zisterne muss gutachterlich mit dem städtischen Entwässerungsbetrieb abgestimmt werden. I.VI Garagen, Stellplätze, Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 14 und § 23 BauNVO) I.VI.1 Stellplätze sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zuläs-sig. I.VI.2 Garagen und Nebenanlagen i.S. von § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO sowie bauliche Anla-gen i.S. von § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO sind innerhalb und außerhalb der überbauba-ren Grundstücksflächen zulässig. I.VII Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) I.VII.1 Zuwegungen, Zufahrten und Stellplätze sind – soweit nicht andere Vorschriften entge-gen-stehen – ausschließlich mit wasserdurchlässigen Belägen (beispielhaft: Splittfu-genpflaster oder offenporiges Wabenfugenpflaster, wassergebundene Decke) und ver-sickerungsfähigem Unterbau auszuführen. 
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I.VII.2 Installation von Nistgeräten: Für zu entfernende Bäume die einen Stammumfang von ≥ 60cm haben, sind jeweils zwei künstliche Nisthilfen für  Nischenbrüter (z.B. Schwegler Nischenbrüterhöhle 1N) anzubringen. Die künstlichen Nisthilfen sind dauerhaft zu un-terhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. I.VIII Flächen für Bepflanzungen sowie die Erhaltung von Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a, b BauGB) I.VIII.1 Vorhandene Gehölze sind zu erhalten, zu pflegen und bei Verlust zu ersetzen. I.VIII.2 Die bestehenden Bäume sind an ihren Standorten dauerhaft zu erhalten und gegen je-de Beeinträchtigung zu schützen und bei Verlust durch landschafts- und standortge-rechte einheimische Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 16/18cm zu er-setzen.   Für jeden zu entfernenden Baum sind Ersatzpflanzungen zu leisten. Es ist jeweils ein hochstämmiger landschafts- und standortgerechter Baum mit einem Stammumfang von mindestens 16/18cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.  Neue Baumpflanzungen sind nicht in der unmittelbaren Nähe des geplanten Anbaus vorzunehmen. Der anstehende Ton könnte entwässert werden, was zu dauerhaften Schrumpfungen der Tone mit späteren Setzungen und Rissen im Gebäudekörper füh-ren kann. I.VIII.2 Die festgesetzten Vegetationsflächen – Gehölzstreifen – sind gemäß Pflanzenliste  zu bepflanzen. I.VIII.3 Bei Flächenversiegelung durch bauliche Anlagen sind je angefangene 100qm bebaute Grundstücksfläche mind. 1 Laubbaum 1. Ordnung bzw. 2 Laubbäume 2. Ordnung zu pflanzen. I.VIII.4 Bei Stellplatzanlagen ist je 5 Stellplätze ein Laubbaum erster Ordnung zu pflanzen. Zur Sicherung ausreichender Wurzelräume und Wuchsbedingungen sind unbefestigte Pflanzflächen in einer Größe von mindestens 4qm anzulegen, dauerhaft zu begrünen und erforderlichenfalls gegen Überfahren zu schützen. Soweit dies nicht möglich ist, sind im Einzelfall an Stelle der begrünten Flächen geeignete andere Schutzmaßnahmen gegen Beschädigung und Bodenverdichtung wie Baumscheiben mit Rosten, Loch-scheiben etc. vorzusehen.   Die Pflanzungen sind so vorzunehmen, dass es zu einer möglichst flächigen Übergrü-nung der Stellplätze und Zufahrten kommt. D.h. sie sind in unmittelbarer räumlicher Zu-ordnung bevorzugt zwischen den Stellplätzen oder jeweils entlang der Stirnseiten anzu-legen. I.IX Flächen für Abgrabungen und Aufschüttungen zur Herstellung des Straßenkörpers (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) I.IX.1 Für notwendige Böschungen zur Herstellung des Straßenkörpers ist die Inanspruch-nahme der privaten Grundstücksflächen in einer Breite bis zu 1,0m hinter der Straßen-begrenzungslinie und parallel zu dieser für Aufschüttungen wie für Abgrabungen bis zu 1,0m zu dulden. I.IX.2 Für den notwendigen Unterbau der Straßenbefestigung (Betonrückenstützen) ist die In-anspruchnahme der privaten Grundstücksflächen in einer Breite von 0,20m parallel zur Straßenbegrenzungslinie und ab 0,10m unter der Oberkante der anschließenden Stra-ßen- und Gehwegfläche zu dulden.  
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I.X Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB) I.X.1 Wasserrechtliche Vorgaben  Der Geltungsbereich der Bebauungsplan-Änderung und der gesamte Geltungsbereich des Ursprungs-Bebauungsplanes liegen in der Wasserschutzzone III B eines zugunsten der Stadtwerke Bad Kreuznach abgegrenzten, aber noch nicht rechtskräftigen Wasser-schutzgebietes (WSG „Bad Kreuznach, südlich der Nahe“). Das Wasserschutzgebiet hat durch die Abgrenzung Planreife erlangt und ist somit zu beachten.  Bis zum Erlass einer Rechtsverordnung sind den Trinkwasserschutz betreffende was-serwirtschaftliche Anforderungen mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord – Obere Wasserbehörde – zu klären. Weitere Nachrichtliche Übernahmen (rausnehmen, da kam nix mehr)  II Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauO Rheinland-Pfalz) II.1 Dachformen (§88 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 6 LBauO) Zugelassen werden Pultdächer und Flachdächer.  Die Dachneigung darf zwischen 0°-15° betragen.   III Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter III.1. Entwurf des Verbotskatalogs des abgegrenzten Wasserschutzgebietes „Nördlich/Südlich der Nahe 
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 Korrektur zum Verbotskatalog Nr. 2.5 durch die SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz vom 07.04.2017: 2.5 Das von Dächern anfallende Niederschlagswasser darf nur über mit mindestens 30 cm starken und begrünten Mutterboden bedeckten Mulden versickert werden.  Gegen eine Versickerung des von metallisch blanken Dächern abfließenden Nieder-schlagswassers nach Reinigung über dafür bauartzugelassene Filter oder über die belebte Bodenzone unter Einhaltung der qualitativen Vorgaben (zu kupfer-, zink- und bleigedeckte Dächer unter 5.3.2) des Merkblattes DWA-M 153 bestehen keine Einwände. Hierbei ist auf die Wartung (Austausch) der Filter oder Bodenpassagen zu achten.  
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 Außerdem ist, gemäß Vorgabe der SGD Nord (Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-schaft, Bodenschutz), zu beachten: a. Für die Verlegung und Überwachung der Abwasserleitungen müssen die Anforderungen des ATV/DCGW Arbeitsblattes A 142 „Abwasserkanäle und – leitungen in Wasserschutzgebieten“ und der DIN 1986 T30 zu erhöhten Anforderungen an das Rohrmaterial und die Überwachung für neue Grundstücks-Entwässerungsanlagen eingehalten werden. Die Überwachung nach den genannten Regelwerken ist auch für die bestehenden Abwasserleitungen zu beachten.  b. Das von den Dächern anfallende Niederschlagswasser darf nur über mit mindestens 30cm star-ken und begrünten Mutterboden bedeckten Mulden versickert werden. Dies ist nicht zulässig für das von metallisch blanken Dachflächen abfließende Niederschlagswasser. Eine Versickerung des von metallisch blanken Dächern abfließenden Niederschlagswassers ist nach Reinigung über dafür bauartzugelassene Filter oder über die belebte Bodenzone unter Einhaltung der qua-litativen Vorgaben des Merkblattes DWA-M 153 möglich. Hierbei ist auf die Wartung (Aus-tausch) der Filter oder Bodenpassagen zu achten.  c. Die Lagerung wassergefährdender Stoffe muss nach der in Rheinland-Pfalz gültigen „Landes-verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetrie-be“ VAwS erfolgen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Lagermenge wassergefährdender Stoffe in der Zone IIIB in der Rechtsverordnung bis zur Gefahrstufe C begrenzt wird. 
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d. Es dürfen keine wassergefährdenden auswasch- und auslaugbaren Materialien für den Stra-ßen- und Wegebau verwendet werden. e. Es dürfen keine Erdaufschlüsse erfolgen, bei denen schützende Deckschichten dauerhaft ver-mindert werden oder bei denen Grundwasser freigelegt wird. f. Bohrungen, z.B. für Erdwärme, sind ausgeschlossen. g. Während der Bauphase dürfen Geräte und Maschinen nur auf dichten Flächen unter Beachtung der nach der Landesverordnung über Anlagen zum Umgang Sollte die Versickerung aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht möglich sein, ist das Nieder-schlagswasser in einer Zisterne vor Ort zurückzuhalten und zeitgepuffert der örtlichen Kanalisa-tion zuzuführen. III.2. Bewirtschaftung des Niederschlagswassers Zur Sicherstellung eines geordneten Abflussverhaltens der Vorfluter haben Maßnahmen der Wasserrückhaltung Vorrang vor abflussbeschleunigenden Maßnahmen.  Die Beseitigung des Niederschlagswassers soll unter Berücksichtigung der §§ 5 und 55 WHG und des § 13 Abs. 2 LWG erfolgen. Gemäß § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) soll das anfallende Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. Die technische Ausführung einer evtl. Versickerung über die belebte Bodenzone, die Standort-eignung sowie das Erlaubnis- / Genehmigungsverfahren sind mit dem Träger der Abwasserbe-seitigung abzustimmen. Grundsätzlich ist eine offene Versickerung von unbelastetem Niederschlagswasser / Drainage-wasser auf dem Grundstück, auf dem es anfällt genehmigungs- und erlaubnisfrei. Das Versi-ckern von anfallendem Oberflächenwasser ist allerdings nur breitflächig (über flache Mulden bis maximal 30 cm Tiefe) ohne gesonderte wasserrechtliche Erlaubnis zulässig. Für die gezielte Versickerung (Mulden mit angeschlossener, undurchlässiger Fläche im Verhältnis zur Muldenf-läche > 5:1 bzw. einer Muldentiefe größer als 30 cm, zentrale Becken, Rigolen, Schächte etc.) sowie für die Einleitung in ein Fließgewässer ist hingegen eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die Kreisverwaltung Bad Kreuznach erforderlich. Es ist ein Abstand von mindestens 1 Meter zwischen der Sohle der Versickerungsanlage und dem mittleren höchsten Grundwasserstand einzuhalten. Eine offene Versickerung (Flächen-, Mulden- oder Grabenversickerung) ist auch stets so anzulegen, dass Gefahren oder Schäden zu Nachbargrundstücken und öffentlichen Verkehrsflächen nicht entstehen können. Alle sonstigen Versickerungsmöglichkeiten des Ober-flächenwassers sind Einwirkungen, die nach § 9 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) als Benutzun-gen gelten und einer wasserrechtlichen Erlaubnis bedürfen. Für potenziell verunreinigtes Niederschlagswasser ist dabei die sachgerechte Wiedereinleitung in den natürlichen Wasserkreislauf nach dem DWA-Regelwerk M153 zu ermitteln.  Weiterhin ist auch insbesondere der Verbotskatalog des abgegrenzten Wasserschutzgebietes sowie die ergänzenden Hinweise unter III.1 zu beachten. Maßnahmen sind hier mit den über-geordneten zuständigen Behörden abzustimmen.   
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Sollte die Versickerung aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht möglich sein, ist das Nieder-schlagswasser in einer Zisterne vor Ort zurückzuhalten und zeitgepuffert der örtlichen Kanalisa-tion zuzuführen.  Ferner ist auch nachweislich sicherzustellen, dass aufgrund von Starkregenereignissen abflie-ßendes Wasser im Außenbereich zurückgehalten oder schadlos durch die Bebauung zum Ge-wässer geleitet wird. Nähere Hinweise können auch den entsprechenden Merkblättern ent-nommen werden, wie z.B. dem rheinland-pfälzischen Leitfaden „Starkregen - Was können Kommunen tun?) erschienen Februar 2013, einsehbar unter http://www.ibh.rlp.de/servlet/is/8892/. III.3. Nutzung von Niederschlagswasser Zum Zwecke der Verwertung (Nutzung) von Niederschlagswasser als Brauch und / oder Bereg-nungswasser sollten möglichst Zisternen mit Pumpen zur Brauchwassernutzung errichtet wer-den. Im Falle des Einbaus von Regenwassernutzungsanlagen muss dem Verbraucher nach der Trinkwasserverordnung 2001 (TrinkwV2001) für die in § 3 Nr. 1 genannten Zwecke Wasser mit Trinkwasserqualität zur Verfügung stehen. Bei der Nutzung von Brauchwasser ist darauf zu achten, dass das Leitungssystem entsprechend der Technischen Regeln (hier insbesondere die DIN 1988 - Technische Regeln für Trinkwasserinstallation - sowie die DIN 1986 und die DIN 2001) ausgeführt wird und die strikte Trennung von Trink- und Brauchwasserleitung erfolgt. Nach § 17 Abs. 6 TrinkwV 2001 dürfen Regenwassernutzungsanlagen nicht ohne eine den all-gemein anerkannten Regeln der Technik entsprechende Sicherungseinrichtung mit Trinkwas-serleitungen verbunden werden. Die Leitungen der unterschiedlichen Versorgungssysteme sind beim Einbau dauerhaft farblich unterschiedlich zu kennzeichnen und die Entnahmestellen aus Regenwassernutzungsanlagen sind dauerhaft als solche zu kennzeichnen. Zudem sind sämtli-che Leitungen im Gebäude mit der Aufschrift oder einem Hinweisschild ´Kein Trinkwasser` zu kennzeichnen.  Die Planung der Brauchwasseranlage innerhalb des Gebäudes ist vor Erstellung und der Inbe-triebnahme der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach anzuzeigen. Au-ßerdem ist der Wasserversorgungsträger (Stadtwerke Bad Kreuznach) darüber zu informieren. Schließlich ist auf Grundlage der Trinkwasserverordnung eine Anzeigepflicht für Regenwasser-nutzungsanlagen in Haushalten gegenüber dem Gesundheitsamt gegeben.  III.4. Bauzeitliche Grundwasserhaltung Falls eine bauzeitliche Grundwasserhaltung erforderlich wird, ist eine wasserrechtliche Geneh-migung bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach einzuholen. Hierzu wird auf den, der Begründung als Anlage 1 beigefügten, abfalltechnischen und geotech-nischen Untersuchungsbericht (Bodenmechanische Labor Gumm, 06.09.2016) verwiesen – insbesondere Kapitel 7.5. III.5.  Brandschutz / Löschwasserversorgung Der Nachweis über eine ausreichende, jederzeit zur Verfügung stehende Löschwassermenge ist durch den Erschließungsträger zu erbringen. Zur Sicherstellung der erforderlichen Lösch-wassermengen können nachfolgende Einrichtungen genutzt werden:  - an das öffentliche Wassernetz angeschlossene Hydranten (Unterflurhydranten nach DIN 3221 bzw. Überflurhydranten nach DIN 3222),  - Löschwasserteiche nach DIN 142210 
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- Löschwasserbrunnen nach DIN 14220 oder - sonstige offene Gewässer mit Löschwasser-Entnahmestellen nach DIN 14210. Die Hälfte der v.g. Menge kann aus Löschwasserteichen, -brunnen, -behältern oder offenen Gewässer entnommen werden, sofern diese in einem Umkreis von 300m von den jeweiligen Objekten liegen. Die Hydranten für die Entnahme von Löschwasser sind so anzuordnen, dass sie nicht zugestellt werden können und jederzeit für die Feuerwehr zugänglich sind. Der Abstand zwischen den Hydranten soll in der Regel höchstens 80 bis 110 Meter betragen. Sie sind so anzuordnen, dass der Abstand zu den einzelnen Objekten nicht mehr als 50 m beträgt. Überflurhydranten sind entsprechend den Vorgaben der DIN 3222 farblich zu kennzeichnen. Beim Einbau von Un-terflurhydranten sind diese durch Hinweisschilder gemäß DIN 4066 gut sichtbar zu kennzeich-nen. Zur vorbeugenden Gefahrenabwehr wird um die Beachtung folgender Blätter des DVGW-Regelwerks (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. Frankfurt/ Main) gebeten: Technische Mitteilung Merkblatt W 331 vom November 2006 (Auswahl, Einbau und Betrieb von Hydranten); Technische Regel Arbeitsblatt W 400-1 vom Oktober 2004 (Wasserleitungsanla-gen), sowie Technische Regel Arbeitsblatt W 405 vom Februar 2008 (Bereitstellung von Lösch-wasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung). III.6.  Berücksichtigung der Erfordernisse von Brandbekämpfungs- und Rettungsfahrzeugen Es sind ausreichend große Zufahrten, Wendemöglichkeiten und Bewegungsflächen für den Einsatz öffentlicher Brandbekämpfungs- und Rettungsgeräte vorzusehen. Bei der Bemessung dieser Flächen ist die Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr der Fachkommission Bauaufsicht der ARGEBAU vom Februar 2007 anzuwenden. Grundsätzlich sind die Vorgaben des § 7 LBauO zur Anlage von Zugängen und Zufahrten für Rettungsfahrzeuge zu beachten. III.7.  Baugrunduntersuchungen und zu beachtende Vorschriften zum Baugrund etc. Falls die Baumaßnahme dies erfordert, sind Untersuchungen zur Erkundung von Schicht- und Grundwasserverhältnissen durchzuführen. Grundsätzlich sollten die Anforderungen an den Baugrund der DIN 1054 (Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau), DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke) und DIN 4124 (Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten) sowie die Vorgaben zur Geotechnik der DIN EN 1997-1 und -2 (Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: Allge-meine Regeln und Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds) beachtet werden. Es wurde ein abfalltechnischer und geotechnischer Untersuchungsbericht durch das Bodenme-chanische Labor Gumm erstellt (06.09.2016). Dieser liegt der Begründung als Anlage 1 bei. Hierzu wird insbesondere auf die Kapitel 7.3 und 7.4 des Untersuchungsberichts verwiesen.  III.8.  Schutz und Wiederverwertung von Oberboden Im Rahmen der Baumaßnahmen anfallender Mutterboden ist gemäß § 202 BauGB in nutzba-rem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Der Oberboden ist daher zu Beginn aller Erdarbeiten entsprechend DIN 18915, Blatt 3, abzuschieben und zu la-gern. Es sollte geprüft werden, ob Erdaushub aus anfallenden Bauarbeiten zur grünordneri-schen Gestaltung (z. B. Modellierungen) verwendet werden kann oder ob sonstige, möglichst ortsnahe Verwendungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 
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III.9.  Denkmalschutzrechtliche Vorschriften Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgeset-zes (DSchG) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende archäologische Fund gegen Verlust zu sichern, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und der Fund ge-mäß § 17 DSchG unverzüglich (direkt oder über die Denkmalschutzbehörde oder die Stadtver-waltung) der Denkmalfachbehörde zu melden. Das Erhaltungsgebot des § 18 DSchG ist dabei zu beachten. Die vorstehenden Hinweise entbinden den Bauträger / Bauherren nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber dem Landesamt für Denkmalpflege. Sollten archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie ein angemessener Zeitraum einzu-räumen, damit entsprechende Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchge-führt werden können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten des Bauträgers bzw. des Bauherrn finanzielle Beiträge für die Maßnahmen erforderlich.  Die Katholische Pfarrkirche St. Gordianus (Biebelsheimer Straße 4), befindlich außerhalb des Plangebietes, ist als bauliche Gesamtanlage (§5 Abs. 2 DSchG) Bestandteil der Denkmalliste (www.gdke-rlp.de/kulturdenkmäler) und genießt infolgedessen Umgebungsschutz laut § 4 Abs. 1 DSchG, der sich u.a. auf angrenzende Bebauungen, Sichtachsen, städtebauliche Zusam-menhänge beziehen kann. Die Generaldirektion kulturelles Erbe, Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege, Schillerplatz 44, 55116 Mainz ist im weiteren Verfahren zu beteiligen.  III.10.  Schutz von Ver- und Entsorgungsleitungen Ver- und Entsorgungsleitungen sind so zu verlegen bzw. durch Schutzvorkehrungen zu sichern, dass keine gegenseitige Beeinträchtigung von Bäumen und Sträuchern mit Leitungstrassen stattfindet. Die diesbezüglichen Vorgaben des Arbeitsblattes DVGW Richtlinie GW 125 sowie des "Merkblatts über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der For-schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV e. V., Köln) sind zu beachten. Die Träger der Ver- und Entsorgung sind frühzeitig über den Beginn der Erschließungs-und Bau-maßnahmen zu unterrichten. III.11.  Kampfmittel Derzeit sind keine Anhaltspunkte bekannt, die das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plange-biet vermuten lassen. Das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Eine Kampfmittel-Sondierung des Geländes hat bislang nicht stattge-funden. Diese ist ggf. in Eigenverantwortung des Grundstückseigners / Bauherren zu veranlas-sen. Jedwede Erdarbeiten sind in entsprechender Achtsamkeit durchzuführen. Sollte ein Verdacht auf das Vorhandensein von Kampfmittel bestehen, so sind aus Sicherheits-erwägungen weitere Erdarbeiten sofort zu unterlassen. Zunächst muss dann eine Freimessung des Geländes erfolgen. Ist diese unter vertretbarem Aufwand nicht möglich, so muss bei allen bodeneingreifenden Maßnahmen eine baubegleitende Aushubüberwachung / Kampfmittelson-dierung durchgeführt werden. Sollten Kampfmittel gefunden werden, so sind aus Sicherheits-gründen die Erdarbeiten sofort einzustellen und umgehend die Ordnungsbehörde der Stadt, die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz zu benach-richtigen. 
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III.12. Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Ver-dachtsflächen Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachtsflä-chen sind für das Gebiet des Geltungsbereiches der vorliegenden Änderung nicht bekannt. III.13.  Radonvorsorge Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem erhöhtes und lokal über einzelnen Ge-steinshorizonten hohes Radonpotenzial ermittelt wurde. Radonmessungen in der Bodenluft in Abhängigkeit von den geologischen Gegebenheiten des Bauplatzes oder Baugebietes werden dringend empfohlen. Die Ergebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner und Bauherren sein, ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden.  Das Landesamt für Geologie und Bergbau bittet darum, ihm die Ergebnisse der Radonmessun-gen mitzuteilen, damit diese in anonymisierter Form zur Fortschreibung der Radonprognosekar-te von Rheinland-Pfalz beitragen.  Das Gutachten hatte folgende Ergebnisse: In der untersuchten Bodenluftprobe wurde ein erhöhter Radon-Gehalt festgestellt, der eine Ein-stufung in das Radon-Vorsorgegebiet der Klasse II ergibt. Damit sollte für das zu errichtende Gebäude Vorkehrungen getroffen werden, um die Radon-Konzentrationen in der Raumluft zu minimieren. Ziel sollte eine maximale Dauerkonzentration < 100 Bq/m³ sein, um möglichen Gesundheitsgefährdungen der Bewohner und Beschäftigten vorzubeugen. Gemäß dem noch nicht verabschiedeten Radon-Schutzgesetz sollten hier folgende Maßnahmen ergriffen werden: - Abdichtung gegen Bodenfeuchte gemäß DIN 18195 und spezielle radondichte Folien zur Abdichtung im erdberührten Bereich. - Generell Einbau einer bewehrten Beton-Bodenplatte mit einer Mindeststärke von 15 cm. - Sorgfältige Abdichtung aller Leitungsdurchlässe. - Einbau einer Flächen- und Ringdränage um ein Ausgasen des Radons nach außen zu er-möglichen. Die oben genannten Aussagen basieren auf punktförmigen Aufschlüssen. Sollte im Zuge der Aushubarbeiten bei der Errichtung des Gebäudes ein von den Ausführungen abweichender Bo-denaufbau angetroffen werden, ist der Gutachter auf jeden Fall heranzuziehen. Sämtliche Aus-sagen, Empfehlungen und Bewertungen basieren auf dem in diesem Bericht beschriebenen Er-kundungsrahmen und den hierbei gewonnenen Erkenntnissen.  Fragen zur Geologie im Baugebiet sowie zur Durchführung und Bewertung der Radonmessung in der Bodenluft beantwortet das Landesamt für Geologie und Bergbau (Internet: www.lgb-rlp.de, Telefon: 06131/9254-0). Weiterführende Informationen zum Thema Radonschutz bei Neubauten und Radonsanierungen können dem „Radon-Handbuch“ des Bundesamtes für Strahlenschutz entnommen werden. Weiterhin steht zur Thematik Radon in Gebäuden bzw. in der Bodenluft die Radon-Informationsstelle im Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht zu Verfü-gung (Mail: radon@luwg.rlp.de, Telefon: 06131/6033-1263). III.14.  Zeitfenster für Rodungen und Rückschnitte von Gehölzen Bei der Realisierung der Planung ist zu beachten, dass es nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 Bundesnatur-schutzgesetz (BNatSchG) verboten ist, "Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzu-
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schneiden oder auf den Stock zu setzen"; zulässig sind allenfalls "schonende Form- und Pfle-geschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäu-men". Zwar gilt aufgrund des § 39 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2c) BNatSchG dieses Verbot – streng genommen - nicht für infolge des Bebauungsplanes künftig zulässige Eingriffe (das Bauen bzw. ein hierzu zwingend vorher nötiger Gehölzeingriff gelten nach Rechtskraft eines Bebauungsplanes als zu-lässig). Dennoch sind die Artenschutzbestimmungen der §§ 37, 39 und 44 BNatSchG zwingend zu beachten, wonach heimische Tierarten (so bspw. in Gehölzen Vögel bzw. Fledermäuse) nicht beeinträchtigt, noch deren Nistplätze / Zufluchtsstätten zerstört werden dürfen. Vor einem Gehölzeingriff in der „biologisch aktiven Jahreszeit" (d. h. somit außerhalb der o. g. Frist) ist da-her der artenschutzrechtliche Tötungstatbestand auf Grundlage einer Begutachtung durch eine fachlich qualifizierte Person (z. B. Biologe o. ä.) auf jeden Fall auszuschließen. III.15.  Baumstandorte und Gewährleistung der genetischen Vielfalt / Verwendung autochthonen Pflanz- und Saatguts Gemäß § 40 Abs. 4 BNatSchG ist sicherzustellen, dass nur gebietsheimisches, autochthones Pflanzgut sowie Saatgut zum Einsatz kommt. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Biodiver-sitätskonvention unterschrieben und hat sich damit verpflichtet, einheimische Arten zu erhalten. Gebietsfremdes Pflanz- und Saatgut kann hingegen die genetische Variabilität einer Region stark verändern. III.16 Besonderer Artenschutz Die Artenschutzbestimmungen des §§ 19 und 44 BNatSchG sind zu beachten. Zur Vermeidung der Tötung, Beschädigung oder Gefährdung besonders geschützter und bestimmter anderer Tierarten im Sinne des § 7 BNatSchG dürfen Rodungen und Fällungen von Gehölzbeständen nur außerhalb der Vegetationszeit, d.h. nur in der Zeit vom 1.10. bis zum 28.2 vorgenommen werden. Vor Beginn solcher Arbeiten, aber auch im Vorfeld aller Baumaßnahmen sind vorhan-dene Bäume und abzureißende Gebäude auf das Vorkommen o.g. Arten zu untersuchen. Beim Bau großer Fensterfronten ist darauf zu achten, dass das Kollisionsrisiko für Vögel weit-gehend gemindert wird. Zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasbauteilen sind vorsorglich be-stimmte Vogelschutzgläser zu verwenden. Hierzu zählen Glasbausteine, transluzente, mattierte, eingefärbte oder strukturierte Glasflächen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, farbige Folien oder feste vorgelagerte Konstruktionen wie z.B. Rankgitterbegrünungen. Abstände, Deckungsgrad, Kontrast und Reflektanz sind dem Stand der Technik entsprechend auszuführen.  Zur Minderung von beleuchtungsbedingten Lockeffekten und Totalverlusten bei der lokalen In-sektenfauna sollten möglichst warmweiß bis neutralweiß getönte LED-Lampen (Lichttemperatur max. 4100K) mit gerichtetem, nur zum Boden abstrahlenden Licht Verwendung finden. III.17 Schutz von Baumstandorten Bei Baumaßnahmen ist der Bereich um die Bäume herum gemäß DIN 18920 zu schützen und vor jeglicher Bautätigkeit freizuhalten. Dieser Schutz ist bereits durch das einfache Abstecken bzw. Markieren des Traufbereiches der Bäume mit Pflöcken in einem Abstand von ca. 3m um die Stämme herum zu erreichen. In die-sen Bereichen ist das Befahren mit schwerem Gerät ebenso zu unterlassen wie die Lagerung jeglicher Arbeitsmaterialien und –geräte. 
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III.18 Pflanzlisten Die aufgeführten Pflanzenarten sind eine Auswahl der wichtigsten Arten. Die Liste ist nicht ab-schließend. Entscheidend für eine standortgerechte und ökologische Pflanzenauswahl ist die Verwendung von möglichst einheimischen Gehölzen. Angegeben sind weiter die Pflanzqualitäten gemäß den Gütebestimmungen des BdB (Bund deutscher Baumschulen). Die grünordnerisch festgesetzten Pflanzungen sind mit der angege-benen Mindestqualität oder höher durchzuführen.  Auf die Einhaltung der Grenzabstände nach dem Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz (§§ 44 - 47 LNRG) ist zu achten.  Bäume  Pflanzqualität 3 x v, StU1: 16-18 cm 
− Acer campestre – Feldahorn 
− Acer platanoides - Spitzahorn 
− Acer pseudoplatanus - Bergahorn − Prunus avium - Vogelkirsche 

− Pyrus spec. – Birne 
− Quercus robur - Stieleiche 

− Acer platanoides – Spitzahorn 
− Carpinus betulus – Hainbuche 
− Fraxinus excelsior - Esche − Sorbus aria - Mehlbeere 

− Sorbus aucuparia – Eberesche 
− Sorbus torminalis - Elsbeere 

− Malus sylvestris - Wildapfel 
− Mespilus germanica - Mispel − Tilia cordata – Winterlinde 

− Tilia platyphyllos - Sommerlinde  Obstbäume An Obstbäumen sind robuste, pflegeextensive Sorten (vorzugsweise alte Regionalsorten aus folgender Liste) zu verwenden 
− Apfelsorten 
− Berlepsch − Gravensteiner 
− Bohnapfel − Herrnapfel 
− Bolkenapfel − Jakob Lebel 
− Schöner von Boskoop − Kaiser Wilhelm 
− Brauner Metapfel − Prinzenapfel 
− Brettacher − Rheinischer Bohnapfel 
− Breuhahn − Rheinischer Winterrambour 
− Charlamowsky − Roter Boskoop 
− Danziger Kantapfel − Roter Eiserapfel 
− Gacks Apfel − Roter Trierscher Weinapfel 
− Graue französische Renette − Schafnase 
− Birnen: 
− Alexander Lucas − Bosc’s Flaschenbirne 
− Gute Graue − Gute Luise 
− Weiler’sche Mostbirne − Williams Christ 
− Gellerts Butterbirne − Köstliche von Charneu 
− Pastorenbirne −  
− Pflaumen 
− Bühlers Frühzwetschge − Graf Althans 
− Hauszwetsche − Lützelsachser Frühzwetschge                                                            1 StU = Stammumfang 
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 Außerdem kann die zu unserer Kulturlandschaft gehörige Walnuss (Juglans regia) verwendet werden.  Sträucher Pflanzqualität: 2 x verpflanzt, Höhe mind. 60 – 80cm 
− Amelanchier laevis – Felsenbirne 
− Berberis vulgaris - Berberitze − Rosa arvensis - Feldrose  

− Ribes alpinum – Johannisbeere 
− Cornus mas – Kornelkirsche 
− Cornus sanguinea − Rosa canina – Hundsrose 

− Viburnum lantana – Wolliger Schnee-ball 
− Hippophae rhamnoides – Sanddorn − Salix spec. – div. Weidenarten 
− Prunus mahaleb - Weichselkirsche − Vibirnum opulus – Gew. Schneeball III.19 DIN Normen Die in Festsetzungen und Begründung bzw. Fachgutachten genannten DIN-Normen stehen bei der Stadtverwaltung Bad Kreuznach, Abt. Stadtplanung und Umwelt, Viktoriastraße 13 zur Ein-sicht zur Verfügung.  Ein Bezug der Vorschriften ist über die Beuth Verlag GmbH unter der Adresse http://www.beuth.de; bzw. Am DIN-Platz Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin möglich. 
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III B

Fläche für Versickerung

1. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

2. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des

öffentlichen und privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport-

und Spielanlagen

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf - Schule

(§ 9  Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

3. Verkehrsflächen

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen

besonderer Zweckbestimmung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

4. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und

Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Versorgungsfläche Abwasser

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

5. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und

die Regelung des Wasserabflusses

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Schutzgebiet für Grund- und Quellwassergewinnung

Wasserschutzzone III B WSG "Bad Kreuznach südlich der Nahe"

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für

die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen sowie von Gewässern

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB)

Bäume erhalten

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB)

Sträucher erhalten

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB)

7. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Anzahl der

Bauweise

Grundflächenzahl

Geschosse

Nutzungschablone

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluss

Der Stadtrat Bad Kreuznach hat in seiner Sitzung am 29.09.2016 die Aufstellung des Bebauungsplanes

beschlossen.

Bad Kreuznach, den ..................................

.........................................................................

Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer (Siegel)

2. Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB erfolgte am

06.03.2017.

3. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte nach ortsüblicher

Bekanntmachung am 06.03.2017 in Form einer öffentlichen Erörterung des Vorentwurfs am 13.03.2017

sowie in Form einer öffentlichen Auslegungdes Vorentwurfs vom 14.03.2017 bis einschließlich 29.03.2017.

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange erfolgte gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

durch Schreiben an die betreffenden Stellen vom 07.03.2017.

4. Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden und Träger sonstiger Belange

Der Entwurf (Planzeichnung, Begründung und textliche Festsetzungen mit nachrichtlichen Übernahmen und

Hinweisen sowie die umweltrelevanten Stellungnahmen) lag gemäß § 3 Abs. 2 BauGB nach Beschluss vom

__.__.____ und ortsüblicher Bekanntmachung vom __ .__.____ in der Zeit vom __.__.____ bis einschließlich

__.__.____ öffentlich aus.

Die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange erfolgte gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durch

Schreiben an die betreffenden Stellen vom __ .__.____.

5. Satzungsbeschluss

Der Stadtrat Bad Kreuznach hat nach Prüfung und Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen am

__.__.____ den Bebauungsplan als Satzung mit örtlichen Bauvorschriften gem. § 24 GemO und § 88 LBauO

beschlossen.

Bad Kreuznach, den ..................................

.........................................................................

Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer (Siegel)

6. Ausfertigung

Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung, textlichen Festsetzungen und Begründung, stimmt mit

allen seinen Bestandteilen mit dem Willen des Stadtrates überein.

Das vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten und der Bebauungsplan hiermit ausgefertigt.

Er tritt am Tag seiner Bekanntmachung in Kraft.

Bad Kreuznach, den ..................................

.........................................................................

Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer (Siegel)

7. Bekanntmachung

Die ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB

erfolgte am ......................

Bad Kreuznach, den ..................................

.........................................................................

Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer (Siegel)

Bebauungsplan der Stadt Bad Kreuznach
 

"Am Winzerkeller" (Nr. P 10, 2.Änderung)

RECHTSGRUNDLAGEN

- in der jeweils gültigen Fassung -

 Baugesetzbuch (BauGB)

 Baunutzungsverordnung (BauNVO)

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts -

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 1990)

 Gesetz über Naturschutz und Landespflege (BNatSchG)

 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (WHG)

 Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz (LNatSchG)

 Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG)

 Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG)

 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO)

 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO)

I Planungsrechtliche Festsetzungen § 9 BauGB i.V. mit §§ 1-23 BauNVO)

I.I Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

I.I.1 Fläche für den Gemeinbedarf - Schule

I.II Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

I.II.1Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch den für den Baugebietsbereich festgesetzte Höchstgrenze der

 Grundflächenzahl (GRZ): 0,6

 Zahl der Vollgeschosse: III

I.II.2 Gemäß § 19 Abs. 3 Satz 2 BauNVO darf die zulässige Grundfläche durch die in Satz 1 bezeichneten Anlagen nicht

überschritten werden.

I.III Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 und 23 BauNVO)

I.III.1 Die Bauweise ist in der Art zulässig, wie sie sich nach den innerbetrieblichen Erfordernissen ergibt (abweichende Bauweise) .
I.III.2 Die festgesetzten Baugrenzen gelten auch unterhalb der Geländeoberfläche.

I.IV Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

I.IV.1 Gemäß Planzeichnung wird eine öffentliche Verkehrsfläche allgemeiner Zweckbestimmung festgesetzt.

I.V   Flächenfür die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

I.V.1 Das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser ist in eine Versickerungsanlage einzuleiten und zu versickern. Hierfür

ist in der Planzeichnung eine Fläche festgesetzt.

Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Es wird auf die Hinweise unter III.1 und 2 verwiesen .

I.V.2 Stehen der Versickerung vor Ort technische oder hydrogeologische oder geologische Gründe entgege, darf das anfallende

Niederschlagswasser auch in eine Zisterne zurück gehalten und gepuffert in das öffentliche kanalnetz eingeleitet werden. Die

Bemessung der Zisterne muss gutachterlich mit dem städtischen Entwässerungsbetrieb abgestimmt werden.

I.VIGaragen, Stellplätze, Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 14 und § 23 BauNVO)

I.VI.1 Stellplätze sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

I.VI.2 Garagen und Nebenanlagen i.S. von § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO sowie bauliche Anlagen i.S. von § 23 Abs. 5 Satz 2

BauNVO sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

I.VII Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§9 Abs. 1 Nr.

20 BauGB)

I.VII.1 Zuwegungen, Zufahrten und Stellplätze sind - soweit nicht andere Vorschriften entgegen-stehen - ausschließlich mit

wasserdurchlässigen Belägen (beispielhaft: Splittfugenpflaster oder offenporiges Wabenfugenpflaster, wassergebundene

Decke) und versickerungsfähigem Unterbau auszuführen.

I.VII.2 Installation von Nistgeräten: Für zu entfernende Bäume die einen Stammumfang von ≥ 60cm haben, sind jeweils zwei

künstliche Nisthilfen für  Nischenbrüter (z.B. Schwegler Nischenbrüterhöhle 1N) anzubringen. Die künstlichen Nisthilfen sind

dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

I.VIII Flächen für Bepflanzungen sowie die Erhaltung von Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a, b BauGB)

I.VIII.1 Vorhandene Gehölze sind zu erhalten, zu pflegen und bei Verlust zu ersetzen .
I.VIII.2 Die bestehenden Bäume sind an ihren Standorten dauerhaft zu erhalten und gegen jede Beeinträchtigung zu schützen und

bei Verlust durch landschafts- und standortgerechte einheimische Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 16/18cm zu

ersetzen. 

Für jeden zu entfernenden Baum sind Ersatzpflanzungen zu leisten. Es ist jeweils ein hochstämmiger landschafts- und

standortgerechter Baum mit einem Stammumfang von mindestens 16/18cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang

gleichwertig zu ersetzen.

Neue Baumpflanzungen sind nicht in der unmittelbaren Nähe des geplanten Anbaus vorzunehmen. Der anstehende Ton könnte

entwässert werden, was zu dauerhaften Schrumpfungen der Tone mit späteren Setzungen und Rissen im Gebäudekörper

führen kann.

I.VIII.2 Die festgesetzten Vegetationsflächen - Gehölzstreifen - sind gemäß Pflanzenliste  zu bepflanzen .
I.VIII.3 Bei Flächenversiegelung durch bauliche Anlagen sind je angefangene 100qm bebaute Grundstücksfläche mind. 1

Laubbaum 1. Ordnung bzw. 2 Laubbäume 2. Ordnung zu pflanzen.

I.VIII.4 Bei Stellplatzanlagen ist je 5 Stellplätze ein Laubbaum erster Ordnung zu pflanzen. Zur Sicherung ausreichender

Wurzelräume und Wuchsbedingungen sind unbefestigte Pflanzflächen in einer Größe von mindestens 4qm anzulegen,

dauerhaft zu begrünen und erforderlichenfalls gegen Überfahren zu schützen. Soweit dies nicht möglich ist, sind im Einzelfall an

Stelle der begrünten Flächen geeignete andere Schutzmaßnahmen gegen Beschädigung und Bodenverdichtung wie

Baumscheiben mit Rosten, Lochscheiben etc. vorzusehen. 

Die Pflanzungen sind so vorzunehmen, dass es zu einer möglichst flächigen Übergrünung der Stellplätze und Zufahrten kommt.

D.h. sie sind in unmittelbarer räumlicher Zuordnung bevorzugt zwischen den Stellplätzen oder jeweils entlang der Stirnseiten

anzulegen.

I.IX Flächen für Abgrabungen und Aufschüttungen zur Herstellung des Straßenkörpers (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

I.IX.1 Für notwendige Böschungen zur Herstellung des Straßenkörpers ist die Inanspruchnahme der privaten Grundstücksflächen

in einer Breite bis zu 1,0m hinter der Straßenbegrenzungslinie und parallel zu dieser für Aufschüttungen wie für Abgrabungen

bis zu 1,0m zu dulden.

I.IX.2 Für den notwendigen Unterbau der Straßenbefestigung (Betonrückenstützen) ist die Inanspruchnahme der privaten

Grundstücksflächen in einer Breite von 0,20m parallel zur Straßenbegrenzungslinie und ab 0,10m unter der Oberkante der

anschließenden Straßen- und Gehwegfläche zu dulden.

I.X Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

I.X.1 Wasserrechtliche Vorgaben

Der Geltungsbereich der Bebauungsplan-Änderung und der gesamte Geltungsbereich des Ursprungs-Bebauungsplanes liegen

in der Wasserschutzzone III B eines zugunsten der Stadtwerke Bad Kreuznach abgegrenzten, aber noch nicht rechtskräftigen

Wasserschutzgebietes (WSG „Bad Kreuznach, südlich der Nahe“). Das Wasserschutzgebiet hat durch die Abgrenzung Planreife

erlangt und ist somit zu beachten.

Bis zum Erlass einer Rechtsverordnung sind den Trinkwasserschutz betreffende wasserwirtschaftliche Anforderungen mit der

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord - Obere Wasserbehörde - zu klären.

II Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauO Rheinland-Pfalz)

II.1 Dachformen (§88 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 6 LBauO)

Zugelassen werden Pultdächer und Flachdächer.

Die Dachneigung darf zwischen 0°-15° betragen.

III Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter

III.1. Entwurf des Verbotskatalogs des abgegrenzten Wasserschutzgebietes „Nördlich/Südlich der Nahe

III.2.  Bewirtschaftung des Niederschlagswassers

Zur Sicherstellung eines geordneten Abflussverhaltens der Vorfluter haben Maßnahmen der Wasserrückhaltung Vorrang vor

abflussbeschleunigenden Maßnahmen. Die Beseitigung des Niederschlagswasser soll unter Berücksichtigung der §§ 5 und 55 WHG

und des § 13 Abs. 2 LWG erfolgen. Gemäß § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) soll das anfallende Niederschlagswasser

ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer

eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche

Belange entgegenstehen.

Die technische Ausführung einer evtl. Versickerung über die belebte Bodenzone, die Standorteignung sowie das Erlaubnis- /

Genehmigungsverfahren sind mit dem Träger der Abwasserbeseitigung abzustimmen.

Grundsätzlich ist eine offene Versickerung von unbelastetem Niederschlagswasser / Drainagewasser auf dem Grundstück, auf dem

es anfällt genehmigungs- und erlaubnisfrei. Das Versickern von anfallendem Oberflächenwasser ist allerdings nur breitflächig (über

flache Mulden bis maximal 30 cm Tiefe) ohne gesonderte wasserrechtliche Erlaubnis zulässig. Für die gezielte Versickerung (Mulden

mit angeschlossener, undurchlässiger Fläche im Verhältnis zur Muldenfläche > 5:1 bzw. einer Muldentiefe größer als 30 cm, zentrale

Becken, Rigolen, Schächte etc.) sowie für die Einleitung in ein Fließgewässer ist hingegen eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die

Kreisverwaltung Bad Kreuznach erforderlich. Es ist ein Abstand von mindestens 1 Meter zwischen der Sohle der

Versickerungsanlage und dem mittleren höchsten Grundwasserstand einzuhalten. Eine offene Versickerung (Flächen-, Mulden- oder

Grabenversickerung) ist auch stets so anzulegen, dass Gefahren oder Schäden zu Nachbargrundstücken und öffentlichen

Verkehrsflächen nicht entstehen können. Alle sonstigen Versickerungsmöglichkeiten des Oberflächenwassers sind Einwirkungen, die

nach § 9 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) als Benutzungen gelten und einer wasserrechtlichen Erlaubnis bedürfen.

Für potenziell verunreinigtes Niederschlagswasser ist dabei die sachgerechte Wiedereinleitung in den natürlichen Wasserkreislauf

nach dem DWA-Regelwerk M153 zu ermitteln.

Weiterhin ist auch insbesondere der Verbotskatalog des abgegrenzten Wasserschutzgebietes sowie die ergänzenden Hinweise

unter III.1 zu beachten. Maßnahmen sind hier mit den übergeordneten zuständigen Behörden abzustimmen.

Sollte die Versickerung aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht möglich sein, ist das Niederschlagswasser in einer Zisterne vor Ort

zurückzuhalten und zeitgepuffert der örtlichen Kanalisation zuzuführen.

Ferner ist auch nachweislich sicherzustellen, dass aufgrund von Starkregenereignissen abfließendes Wasser im Außenbereich

zurückgehalten oder schadlos durch die Bebauung zum Gewässer geleitet wird. Nähere Hinweise können auch den entsprechenden

Merkblättern entnommen werden, wie z.B. dem rheinland-pfälzischen Leitfaden „Starkregen - Was können Kommunen tun?)

erschienen Februar 2013, einsehbar unter http://www.ibh.rlp.de/servlet/is/8892/.

III.3.  Nutzung von Niederschlagswasser

Zum Zwecke der Verwertung (Nutzung) von Niederschlagswasser als Brauch und / oder Beregnungswasser sollten möglichst

Zisternen mit Pumpen zur Brauchwassernutzung errichtet werden.

Im Falle des Einbaus von Regenwassernutzungsanlagen muss dem Verbraucher nach der Trinkwasserverordnung 2001

(TrinkwV2001) für die in § 3 Nr. 1 genannten Zwecke Wasser mit Trinkwasserqualität zur Verfügung stehen. Bei der Nutzung von

Brauchwasser ist darauf zu achten, dass das Leitungssystem entsprechend der Technischen Regeln (hier insbesondere die DIN

1988 - Technische Regeln für Trinkwasserinstallation - sowie die DIN 1986 und die DIN 2001) ausgeführt wird und die strikte

Trennung

von Trink- und Brauchwasserleitung erfolgt. Nach § 17 Abs. 6 TrinkwV 2001 dürfen Regenwassernutzungsanlagen nicht ohne eine

den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechende Sicherungseinrichtung mit Trinkwasserleitungen verbunden werden.

Die Leitungen der unterschiedlichen Versorgungssysteme sind beim Einbau dauerhaft farblich unterschiedlich zu kennzeichnen und

die Entnahmestellen aus Regenwassernutzungsanlagen sind dauerhaft als solche zu kennzeichnen. Zudem sind sämtliche

Leitungen im Gebäude mit der Aufschrift oder einem Hinweisschild ´Kein Trinkwasser` zu kennzeichnen.

Die Planung der Brauchwasseranlage innerhalb des Gebäudes ist vor Erstellung und der Inbetriebnahme der

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach anzuzeigen. Außerdem ist der Wasserversorgungsträger (Stadtwerke

Bad Kreuznach) darüber zu informieren. Schließlich ist auf Grundlage der Trinkwasserverordnung eine Anzeigepflicht für

Regenwassernutzungsanlagen in Haushalten gegenüber dem Gesundheitsamt gegeben.

III.4.   Bauzeitliche Grundwasserhaltung

Falls eine bauzeitliche Grundwasserhaltung erforderlich wird, ist eine wasserrechtliche Genehmigung bei der Kreisverwaltung Bad

Kreuznach einzuholen.

Hierzu wird auf den, der Begründung als Anlage 1 beigefügten, abfalltechnischen und geotechnischen Untersuchungsbericht

(Bodenmechanische Labor Gumm, 06.09.2016) verwiesen - insbesondere Kapitel 7.5.

III.5. Brandschutz / Löschwasserversorgung

Der Nachweis über eine ausreichende, jederzeit zur Verfügung stehende Löschwassermenge ist durch den Erschließungsträger zu

erbringen. Zur Sicherstellung der erforderlichen Löschwassermengen können nachfolgende Einrichtungen genutzt werden:

- an das öffentliche Wassernetz angeschlossene Hydranten (Unterflurhydranten nach DIN 3221 bzw. Überflurhydranten nach DIN

3222),

- Löschwasserteiche nach DIN 142210

- Löschwasserbrunnen nach DIN 14220 oder

- sonstige offene Gewässer mit Löschwasser-Entnahmestellen nach DIN 14210.

Die Hälfte der v.g. Menge kann aus Löschwasserteichen, -brunnen, -behältern oder offenen Gewässer entnommen werden, sofern

diese in einem Umkreis von 300m von den jeweiligen Objekten liegen.

Die Hydranten für die Entnahme von Löschwasser sind so anzuordnen, dass sie nicht zugestellt werden können und jederzeit für die

Feuerwehr zugänglich sind. Der Abstand zwischen den Hydranten soll in der Regel höchstens 80 bis 110 Meter betragen. Sie sind

so anzuordnen, dass der Abstand zu den einzelnen Objekten nicht mehr als 50 m beträgt. Überflurhydranten sind entsprechend den

Vorgaben der DIN 3222 farblich zu kennzeichnen. Beim Einbau von Unterflurhydranten sind diese durch Hinweisschilder gemäß DIN

4066 gut sichtbar zu kennzeichnen.

Zur vorbeugenden Gefahrenabwehr wird um die Beachtung folgender Blätter des DVGW-Regelwerks (Deutscher Verein des Gas-

und Wasserfaches e.V. Frankfurt/ Main) gebeten: Technische Mitteilung Merkblatt W 331 vom November 2006 (Auswahl, Einbau und

Betrieb von Hydranten); Technische Regel Arbeitsblatt W 400-1 vom Oktober 2004 (Wasserleitungsanlagen), sowie Technische

Regel Arbeitsblatt W 405 vom Februar 2008 (Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung).

III.6. Berücksichtigung der Erfordernisse von Brandbekämpfungs- und Rettungsfahrzeugen

Es sind ausreichend große Zufahrten, Wendemöglichkeiten und Bewegungsflächen für den Einsatz öffentlicher Brandbekämpfungs-

und Rettungsgeräte vorzusehen. Bei der Bemessung dieser Flächen ist die Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr der

Fachkommission Bauaufsicht der ARGEBAU vom Februar 2007 anzuwenden. Grundsätzlich sind die Vorgaben des § 7 LBauO zur

Anlage von Zugängen und Zufahrten für Rettungsfahrzeuge zu beachten.

III.7. Baugrunduntersuchungen und zu beachtende Vorschriften zum Baugrund etc.

Falls die Baumaßnahme dies erfordert, sind Untersuchungen zur Erkundung von Schicht- und Grundwasserverhältnissen

durchzuführen. Grundsätzlich sollten die Anforderungen an den Baugrund der DIN 1054 (Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd-

und Grundbau), DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke) und DIN 4124 (Baugruben und Gräben -

Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten) sowie die Vorgaben zur Geotechnik der DIN EN 1997-1 und -2 (Entwurf, Berechnung und

Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln und Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds) beachtet

werden.

Es wurde ein abfalltechnischer und geotechnischer Untersuchungsbericht durch das Bodenmechanische Labor Gumm erstellt

(06.09.2016). Dieser liegt der Begründung als Anlage 1 bei. Hierzu wird insbesondere auf die Kapitel 7.3 und 7.4 des

Untersuchungsberichts verwiesen.

III.8. Schutz und Wiederverwertung von Oberboden

Im Rahmen der Baumaßnahmen anfallender Mutterboden ist gemäß § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor

Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Der Oberboden ist daher zu Beginn aller Erdarbeiten entsprechend DIN 18915, Blatt 3,

abzuschieben und zu lagern. Es sollte geprüft werden, ob Erdaushub aus anfallenden Bauarbeiten zur grünordnerischen Gestaltung

(z. B. Modellierungen) verwendet werden kann oder ob sonstige, möglichst ortsnahe Verwendungsmöglichkeiten zur Verfügung

stehen.

III.9. Denkmalschutzrechtliche Vorschriften

Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) hinzuweisen. Danach ist

jeder zutage kommende archäologische Fund gegen Verlust zu sichern, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und

der Fund gemäß § 17 DSchG unverzüglich (direkt oder über die Denkmalschutzbehörde oder die Stadtverwaltung) der

Denkmalfachbehörde zu melden. Das Erhaltungsgebot des § 18 DSchG ist dabei zu beachten.

Die vorstehenden Hinweise entbinden den Bauträger / Bauherren nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber dem Landesamt

für Denkmalpflege. Sollten archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie ein angemessener

Zeitraum einzuräumen, damit entsprechende Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den

Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchgeführt werden können. Im Einzelfall ist mit

Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten des Bauträgers bzw. des

Bauherrn finanzielle Beiträge für die Maßnahmen erforderlich.

Die Katholische Pfarrkirche St. Gordianus (Biebelsheimer Straße 4), befindlich außerhalb des Plangebietes, ist als bauliche

Gesamtanlage (§5 Abs. 2 DSchG) Bestandteil der Denkmalliste (www.gdke-rlp.de/kulturdenkmäler ) und genießt infolgedessen

Umgebungsschutz laut § 4 Abs. 1 DSchG, der sich u.a. auf angrenzende Bebauungen, Sichtachsen, städtebauliche

Zusammenhänge beziehen kann. Die Generaldirektion kulturelles Erbe, Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege, Schillerplatz 44,

55116 Mainz ist im weiteren Verfahren zu beteiligen.

III.10. Schutz von Ver- und Entsorgungsleitungen

Ver- und Entsorgungsleitungen sind so zu verlegen bzw. durch Schutzvorkehrungen zu sichern, dass keine gegenseitige

Beeinträchtigung von Bäumen und Sträuchern mit Leitungstrassen stattfindet. Die diesbezüglichen Vorgaben des Arbeitsblattes

DVGW Richtlinie GW 125 sowie des "Merkblatts über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV e. V., Köln) sind zu beachten. Die Träger der Ver- und Entsorgung

sind frühzeitig über den Beginn der Erschließungs-und Baumaßnahmen zu unterrichten.

III.11. Kampfmittel

Derzeit sind keine Anhaltspunkte bekannt, die das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet vermuten lassen. Das

Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Eine Kampfmittel-Sondierung des

Geländes hat bislang nicht stattgefunden. Diese ist ggf. in Eigenverantwortung des Grundstückseigners / Bauherren zu veranlassen.

Jedwede Erdarbeiten sind in entsprechender Achtsamkeit durchzuführen.

Sollte ein Verdacht auf das Vorhandensein von Kampfmittel bestehen, so sind aus Sicherheitserwägungen weitere Erdarbeiten sofort

zu unterlassen. Zunächst muss dann eine Freimessung des Geländes erfolgen. Ist diese unter vertretbarem Aufwand nicht möglich,

so muss bei allen bodeneingreifenden Maßnahmen eine baubegleitende Aushubüberwachung / Kampfmittelsondierung durchgeführt

werden. Sollten Kampfmittel gefunden werden, so sind aus Sicherheitsgründen die Erdarbeiten sofort einzustellen und umgehend die

Ordnungsbehörde der Stadt, die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz zu

benachrichtigen.

III.12.   Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachtsflächen

Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachtsflächen sind für das Gebiet des

Geltungsbereiches der vorliegenden Änderung nicht bekannt.

III.13. Radonvorsorge

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem erhöhtes und lokal über einzelnen Gesteinshorizonten hohes Radonpotenzial

ermittelt wurde.

Radonmessungen in der Bodenluft in Abhängigkeit von den geologischen Gegebenheiten des Bauplatzes oder Baugebietes werden

dringend empfohlen. Die Ergebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner und Bauherren sein, ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen

zu entscheiden.

Das Landesamt für Geologie und Bergbau bittet darum, ihm die Ergebnisse der Radonmessungen mitzuteilen, damit diese in

anonymisierter Form zur Fortschreibung der Radonprognosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen.

Das Gutachten hatte folgende Ergebnisse:

In der untersuchten Bodenluftprobe wurde ein erhöhter Radon-Gehalt festgestellt, der eine Einstufung in das Radon-Vorsorgegebiet

der Klasse II ergibt. Damit sollte für das zu errichtende Gebäude Vorkehrungen getroffen werden, um die Radon-Konzentrationen in

der Raumluft zu minimieren. Ziel sollte eine maximale Dauerkonzentration < 100 Bq/m³ sein, um möglichen

Gesundheitsgefährdungen der Bewohner und Beschäftigten vorzubeugen. Gemäß dem noch nicht verabschiedeten

Radon-Schutzgesetz sollten hier folgende Maßnahmen ergriffen werden:

- Abdichtung gegen Bodenfeuchte gemäß DIN 18195 und spezielle radondichte Folien zur Abdichtung im erdberührten Bereich.

- Generell Einbau einer bewehrten Beton-Bodenplatte mit einer Mindeststärke von 15 cm.

- Sorgfältige Abdichtung aller Leitungsdurchlässe.

- Einbau einer Flächen- und Ringdränage um ein Ausgasen des Radons nach außen zu ermöglichen.

Die oben genannten Aussagen basieren auf punktförmigen Aufschlüssen. Sollte im Zuge der Aushubarbeiten bei der Errichtung des

Gebäudes ein von den Ausführungen abweichender Bodenaufbau angetroffen werden, ist der Gutachter auf jeden Fall

heranzuziehen. Sämtliche Aussagen, Empfehlungen und Bewertungen basieren auf dem in diesem Bericht beschriebenen

Erkundungsrahmen und den hierbei gewonnenen Erkenntnissen.

Fragen zur Geologie im Baugebiet sowie zur Durchführung und Bewertung der Radonmessung in der Bodenluft beantwortet das

Landesamt für Geologie und Bergbau (Internet: www.lgb-rlp.de, Telefon: 06131/9254-0).

Weiterführende Informationen zum Thema Radonschutz bei Neubauten und Radonsanierungen können dem „Radon-Handbuch“ des

Bundesamtes für Strahlenschutz entnommen werden.

Weiterhin steht zur Thematik Radon in Gebäuden bzw. in der Bodenluft die Radon-Informationsstelle im Landesamt für Umwelt,

Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht zu Verfügung (Mail: radon@luwg.rlp.de, Telefon: 06131/6033-1263).

III.14.  Zeitfenster für Rodungen und Rückschnitte von Gehölzen

Bei der Realisierung der Planung ist zu beachten, dass es nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) verboten

ist, "Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken,

lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock

zu setzen"; zulässig sind allenfalls "schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur

Gesunderhaltung von Bäumen".

Zwar gilt aufgrund des § 39 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2c) BNatSchG dieses Verbot - streng genommen - nicht für infolge des

Bebauungsplanes künftig zulässige Eingriffe (das Bauen bzw. ein hierzu zwingend vorher nötiger Gehölzeingriff gelten nach

Rechtskraft eines Bebauungsplanes als zulässig). Dennoch sind die Artenschutzbestimmungen der §§ 37, 39 und 44 BNatSchG

zwingend zu beachten, wonach heimische Tierarten (so bspw. in Gehölzen Vögel bzw. Fledermäuse) nicht beeinträchtigt, noch

deren Nistplätze / Zufluchtsstätten zerstört werden dürfen. Vor einem Gehölzeingriff in der „biologisch aktiven Jahreszeit" (d. h. somit

außerhalb der o. g. Frist) ist daher der artenschutzrechtliche Tötungstatbestand auf Grundlage einer Begutachtung durch eine

fachlich qualifizierte Person (z. B. Biologe o. ä.) auf jeden Fall auszuschließen.

III.15. Baumstandorte und Gewährleistung der genetischen Vielfalt / Verwendung autochthonen Pflanz- und Saatguts

Gemäß § 40 Abs. 4 BNatSchG ist sicherzustellen, dass nur gebietsheimisches, autochthones Pflanzgut sowie Saatgut zum Einsatz

kommt. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Biodiversitätskonvention unterschrieben und hat sich damit verpflichtet,

einheimische Arten zu erhalten. Gebietsfremdes Pflanz- und Saatgut kann hingegen die genetische Variabilität einer Region stark

verändern.

III.16 Besonderer Artenschutz

Die Artenschutzbestimmungen des §§ 19 und 44 BNatSchG sind zu beachten. Zur Vermeidung der Tötung, Beschädigung oder

Gefährdung besonders geschützter und bestimmter anderer Tierarten im Sinne des § 7 BNatSchG dürfen Rodungen und Fällungen

von Gehölzbeständen nur außerhalb der Vegetationszeit, d.h. nur in der Zeit vom 1.10. bis zum 28.2 vorgenommen werden. Vor

Beginn solcher Arbeiten, aber auch im Vorfeld aller Baumaßnahmen sind vorhandene Bäume und abzureißende Gebäude auf das

Vorkommen o.g. Arten zu untersuchen.

Beim Bau großer Fensterfronten ist darauf zu achten, dass das Kollisionsrisiko für Vögel weitgehend gemindert wird. Zur

Vermeidung von Vogelschlag an Glasbauteilen sind vorsorglich bestimmte Vogelschutzgläser zu verwenden. Hierzu zählen

Glasbausteine, transluzente, mattierte, eingefärbte oder strukturierte Glasflächen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, farbige Folien oder

feste vorgelagerte Konstruktionen wie z.B. Rankgitterbegrünungen. Abstände, Deckungsgrad, Kontrast und Reflektanz sind dem

Stand der Technik entsprechend auszuführen.

Zur Minderung von beleuchtungsbedingten Lockeffekten und Totalverlusten bei der lokalen Insektenfauna sollten möglichst

warmweiß bis neutralweiß getönte LED-Lampen (Lichttemperatur max. 4100K) mit gerichtetem, nur zum Boden abstrahlenden Licht

Verwendung finden.

III.17 Schutz von Baumstandorten

Bei Baumaßnahmen ist der Bereich um die Bäume herum gemäß DIN 18920 zu schützen und vor jeglicher Bautätigkeit freizuhalten.

Dieser Schutz ist bereits durch das einfache Abstecken bzw. Markieren des Traufbereiches der Bäume mit Pflöcken in einem

Abstand von ca. 3m um die Stämme herum zu erreichen. In diesen Bereichen ist das Befahren mit schwerem Gerät ebenso zu

unterlassen wie die Lagerung jeglicher Arbeitsmaterialien und -geräte.

III.18 Pflanzlisten

Die aufgeführten Pflanzenarten sind eine Auswahl der wichtigsten Arten. Die Liste ist nicht abschließend. Entscheidend für eine

standortgerechte und ökologische Pflanzenauswahl ist die Verwendung von möglichst einheimischen Gehölzen.

Angegeben sind weiter die Pflanzqualitäten gemäß den Gütebestimmungen des BdB (Bund deutscher Baumschulen). Die

grünordnerisch festgesetzten Pflanzungen sind mit der angegebenen Mindestqualität oder höher durchzuführen.

Auf die Einhaltung der Grenzabstände nach dem Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz (§§ 44 - 47 LNRG) ist zu achten.

Bäume

Pflanzqualität 3 x v, StU StU = Stammumfang: 16-18 cm

-Acer campestre - Feldahorn -Prunus avium - Vogelkirsche

 -Acer platanoides - Spitzahorn          -Pyrus spec. - Birne

-Acer pseudoplatanus - Bergahorn -Quercus robur  - Stieleiche

-Acer platanoides - Spitzahorn -Sorbus aria - Mehlbeere

     -Carpinus betulus - Hainbuche -Sorbus aucuparia - Eberesche

     -Fraxinus excelsior - Esche -Sorbus torminalis - Elsbeere

-Malus sylvestris - Wildapfel -Tilia cordata - Winterlinde

     -Mespilus germanica - Mispel -Tilia platyphyllos - Sommerlinde

Obstbäume

An Obstbäumen sind robuste, pflegeextensive Sorten (vorzugsweise alte Regionalsorten aus folgender Liste) zu verwenden

Apfelsorten Berlepsch Gravensteiner Bohnapfel Herrnapfel Bolkenapfel Jakob Lebel

Schöner von Boskoop Kaiser Wilhelm Brauner Metapfel Prinzenapfel Brettacher Rheinischer Bohnapfel

Breuhahn Rheinischer Winterrambour Charlamowsky Roter Boskoop Danziger Kantapfel Roter Eiserapfe

Gacks Apfel Roter Trierscher Weinapfel Graue französische Renette Schafnase

Birnen: Alexander Lucas Bosc's Flaschenbirne Gute Graue Gute Luise Weiler'sche Mostbirne

Williams Christ Gellerts Butterbirne Köstliche von Charneu Pastorenbirne

Pflaumen Bühlers Frühzwetschge Graf Althans Hauszwetsche Lützelsachser Frühzwetschge

Außerdem kann die zu unserer Kulturlandschaft gehörige Walnuss (Juglans regia) verwendet werden.

Sträucher

Pflanzqualität: 2 x verpflanzt, Höhe mind. 60 - 80cm

Amelanchier laevis - Felsenbirne Rosa arvensis - Feldrose

Berberis vulgaris - Berberitze Ribes alpinum - Johannisbeere

Cornus mas - Kornelkirsche Rosa canina - Hundsrose

Cornus sanguinea Viburnum lantana - Wolliger Schneeball

Hippophae rhamnoides - Sanddorn Salix spec. - div. Weidenarten

     Prunus mahaleb - Weichselkirsche Vibirnum opulus - Gew. Schneebal

lIII.19 DIN Normen

Die in Festsetzungen und Begründung bzw. Fachgutachten genannten DIN-Normen stehen bei der Stadtverwaltung Bad Kreuznach,

Abt. Stadtplanung und Umwelt, Viktoriastraße 13 zur Einsicht zur Verfügung.

Ein Bezug der Vorschriften ist über die Beuth Verlag GmbH unter der Adresse http://www.beuth.de; bzw. Am DIN-Platz

Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin möglich.
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Korrektur zum Verbotskatalog Nr. 2.5 durch die SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz vom

07.04.2017

2.5 Das von Dächern anfallende Niederschlagswasser darf nur über mit mindestens 30 cm starken und begrünten Mutterboden

bedeckten Mulden versickert werden.

Gegen eine Versickerung des von metallisch blanken Dächern abfließenden Niederschlagswassers nach Reinigung über dafür

bauartzugelassene Filter oder über die belebte Bodenzone unter Einhaltung der qualitativen Vorgaben (zu kupfer-, zink- und

bleigedeckte Dächer unter 5.3.2) des Merkblattes DWA-M 153 bestehen keine Einwände. Hierbei ist auf die Wartung (Austausch)

der Filter oder Bodenpassagen zu achten .

Außerdem ist, gemäß Vorgabe der SGD Nord (Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz), zu beachten:

Für die Verlegung und Überwachung der Abwasserleitungen müssen die Anforderungen des ATV/DCGW Arbeitsblattes A 142

„Abwasserkanäle und - leitungen in Wasserschutzgebieten“ und der DIN 1986 T30 zu erhöhten Anforderungen an das Rohrmaterial und die

Überwachung für neue Grundstücks-Entwässerungsanlagen eingehalten werden. Die Überwachung nach den genannten Regelwerken ist auch

für die bestehenden Abwasserleitungen zu beachten.

Das von den Dächern anfallende Niederschlagswasser darf nur über mit mindestens 30cm starken und begrünten Mutterboden bedeckten

Mulden versickert werden. Dies ist nicht zulässig für das von metallisch blanken Dachflächen abfließende Niederschlagswasser. Eine

Versickerung des von metallisch blanken Dächern abfließenden Niederschlagswassers ist nach Reinigung über dafür bauartzugelassene Filter

oder über die belebte Bodenzone unter Einhaltung der qualitativen Vorgaben des Merkblattes DWA-M 153 möglich. Hierbei ist auf die Wartung

(Austausch) der Filter oder Bodenpassagen zu achten.

a. Die Lagerung wassergefährdender  Stoffe muss nach der in Rheinland-Pfalz gültigen „Landesverordnung  über Anlagen zum Umgang mit

wassergefährdenden  Stoffen und über Fachbetriebe“ VAwS erfolgen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Lagermenge

wassergefährdender Stoffe in der Zone IIIB in der Rechtsverordnung bis zur Gefahrstufe C begrenzt wird.

b. Es dürfen keine wassergefährdenden auswasch- und auslaugbaren Materialien für den Straßen- und Wegebau verwendet werden.

c. Es dürfen keine Erdaufschlüsse erfolgen, bei denen schützende Deckschichten dauerhaft vermindert werden oder bei denen Grundwasser

freigelegt wird.

d. Bohrungen, z.B. für Erdwärme, sind ausgeschlossen.

e. Während der Bauphase dürfen Geräte und Maschinen nur auf dichten Flächen unter Beachtung der nach der Landesverordnung über Anlagen

zum Umgang

Sollte die Versickerung aufgrund der Bodenbeschaffenheit  nicht möglich sein, ist das Niederschlagswasser  in einer Zisterne vor Ort

zurückzuhalten und zeitgepuffert der örtlichen Kanalisation zuzuführen.
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I. Allgemeines 
I.I. Rechtsgrundlagen1 

• Baugesetzbuch (BauGB)  
• Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts - Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90)  
• Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) 
• Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
• Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 
• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
• Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz (LNatSchG) 
• Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) 
• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) 
• Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) 
• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) 

I.II. Lage des Plangebietes und verkehrliche Anbindung 

 
Abb. 1 Lage des Plangebietes2 

                                                
1 Jeweils in der aktuellen Fassung. 
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Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Planig und wird über die Straße Am Winzerkeller er-schlossen. 
I.III. Geltungsbereich 
Grenzbeschreibung Gemarkung Planig, Flur 1 Westgrenze der Straße "Am Winzerkeller"; geradlinige Verbindung zur Nordwestecke Flur 1 Nr. 458/11; Nordgrenze Flur 1 Nr.458/11, Nord- und Ostgrenze Flur 1 Nr. 457/1; Ost- und Südgrenze Flur 1 Nr. 458/11; Südgrenze Flur 1 Nr. 458/9, geradlinige Verbindung zur West-grenze der Straße "Am Winzerkeller" 
 

 
Abb. 2 Auszug aus der Grenzbeschreibung des Bebauungsplanes Nr. P10, 2.Änderung 3 

                                                                                                                                                   
2 Luftbild 2013, ohne Maßstab. 3 Stadtverwaltung Bad Kreuznach, ohne Maßstab. 
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II. Erfordernis der Planung, Planungsziele (§1 Abs. 3 BauGB) 
II.I. Planungsanlass - Beschreibung der Maßnahme 
Seit 2 Jahren ist die Grundschule „Am Winzerkeller“ Ganztagsschule. Ziel ist es die 2- oder 3-Zügigkeit der Schule zu erreichen und dauerhaft zu sichern. Als Übergangslösung wurden Container aufgestellt, die als Mensa dienen.  
Für die Bereitstellung der Mittagsverpflegung muss eine neue Mensa mit Küche (inkl. erfor-derlicher Lager- und Sozialeinrichtungen) angebaut und eingerichtet werden.  
Darüber hinaus müssen weitere, für den Ganztagsbetrieb notwendige Spiel- und Ruheräume sowie ein Raum für die Schulsozialarbeiterin und eine Bücherei errichtet werden.  
Da die zur Grundschule gehörende Sporthalle (Nahetalhalle Planig) ca. 1km von der Grund-schule entfernt ist und der Zeitaufwand für den Hin- und Rückweg für eine einzelne Sport-stunde außer Verhältnis steht, soll ebenfalls ein Gymnastikraum (12x12m) mit Nebenräumen angebaut werden. Dies wird dann die Ausübung der im Lehrplan ausgewiesenen Sportstun-den gewährleisten.  
Der im Bestand vorhandene Mehrzweckraum ist zu klein und soll daher in den Neubau, ent-sprechend vergrößert, ebenfalls integriert werden. Der vorhandene Raum wird dann für die Betreuende Grundschule zur Verfügung stehen.  
Zur Erreichung der Barrierefreiheit wird ein Aufzug eingeplant.  
II.II. In Betracht kommende anderweitige Lösungen 
Als Alternative zur unter II.I vorgestellten Maßnahme kommen keine Alternativen in Frage. Der Standort der Schule ist bereits seit vielen Jahren gegeben. Die Erweiterung ist nur am Standort der bisherigen Schule leistbar, da ansonsten ein kompletter Neubau im Außenbe-reich erforderlich würde. Auch ein Alternativgebäude ist in Planig nicht vorhanden.  
Somit stellt die Erweiterung des Bestandsgebäudes den wirtschaftlichsten und aus Sicht der Umwelt geringstmöglichen Eingriff dar. 
II.III. Ziele und Zwecke der Planung 
Ziel des Bebauungsplanes ist es, das Baufenster zu erweitern, um den Anbau planungs-rechtlich zu ermöglichen. Im Zuge der Planung soll das Baufenster so variabel gestaltet wer-den, dass die Schule auch in der Zukunft die Möglichkeit hat, am vorhandenen Standort bau-liche Veränderungen oder Erweiterungen vorzunehmen und so auf sich verändernde An-sprüche und Bedarfe der Schule zu reagieren.  
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III. Das Verfahren 
Die Änderung des Bebauungsplans wird gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der In-nenentwicklung aufgestellt. Der Bebauungsplan Nr. P10, 2. Änderung wird einen kleinen Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. P10 sowie die vereinfachte Änderung von 1997 über-decken und somit in den geänderten Teilen ersetzen. 
Nach Vorliegen der Entwurfsplanung für die 2. Änderung des Bebauungsplans und Prüfung durch die Verwaltung sind die Voraussetzungen für die Durchführung des beschleunigten Verfahrens gegeben. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) aufgestellt, da 
• der Bebauungsplan Nr. P10, 2. Änderung eine innerhalb des Siedlungskörpers gelegene Fläche umfasst und damit eine Maßnahme der Innenentwicklung zum Ziel hat, • die nach § 19 BauNVO zulässige Grundfläche weniger als 20.000 m² umfasst, • durch den Bebauungsplan keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG oder nach dem Landesrecht unterliegen, • keine im Rahmen der Natura 2000-Gebietskulisse benannten Gebiete von gemeinschaft-licher Bedeutung (FFH-Gebiete) sowie Europäische Vogelschutzgebiete im Geltungsbe-reich sowie im näheren Umfeld vorhanden sind und somit durch die Planung nicht beein-trächtigt werden. Für Bebauungspläne der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren kann von einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, von einem Umweltbericht gemäß § 2a BauGB sowie von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener In-formationen verfügbar sind, abgesehen werden. Das Planverfahren unterliegt nicht der Ein-griffsregelung.  
Auf eine Umweltprüfung mit Umweltbericht sowie den Angaben nach § 2a und 3 Abs.2 Satz2 BauGB werden daher im vorliegenden Verfahren verzichtet.  
III.I. Aufstellungsbeschluss 
Der Aufstellungsbeschluss wurde im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr am 28.09.2016 vorbereitet und am 29.09.2016 im Stadtrat gemäß § 2 Abs.1 BauGB gefasst. 
III.II. Beteiligung 
III.II.1. Beteiligung der Öffentlichkeit (§3 Abs.1 BauGB) und Beteiligung der Behörden (§4 Abs.1 BauGB)  Die frühzeitige Beteiligung wird im Zeitraum vom 14.03.2017 – 29.03.2017 durchgeführt. Am 13.03.2017 wird eine Bürgererörterung durchgeführt. Im Rahmen der Bürgererörterung gin-gen keine Anregungen zum Verfahren ein, die erschienenen Bürger begrüßten das Vorha-ben. 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurden keine Anregungen von Bürgern vorgebracht. 
Den Behörden wurden die Unterlagen mit Schreiben vom 07.03.2017 vorgelegt. Es wurden 45 Behörden um Stellungnahme gebeten, davon haben 9 Hinweise gegeben, 1 Behörde hat-te Anregungen. 
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Das Thema Umgang mit Niederschlagswasser wurde aufgrund der Stellungnahme der SGD Nord im Bebauungsplan ausführlicher behandelt. Der bisherige Schluckbrunnen kann nicht weiter verwendet werden – es muss daher in Abstimmung mit der SGD Nord eine neue Ver-fahrensweise zum Umgang mit Niederschlagswasser festgelegt werden. Dies wird im parallel zum Bebauungsplanverfahren bzw. im Rahmen des Bauantrages erfolgen. 
III.II.2. Beteiligung der Öffentlichkeit (§3 Abs.2 BauGB) und Beteiligung der Behörden (§4 Abs.2 BauGB) - Offenlage Die Offenlage wurde am _______ durch den Stadtrat beschlossen und am ______ ortsüblich bekanntgemacht. Die Offenlage fand vom _________ - ________ statt. 
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IV. Planinhalte (§ 9 BauGB) 
Bestandteile der Satzung sind die Bebauungsplanurkunde sowie die textlichen Festsetzun-gen gemäß §9 BauGB.  
IV.I. Planungsrechtliche Festsetzungen § 9 BauGB i.V. mit §§ 1-23 BauNVO) 
IV.I.1. Art der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)  
Festsetzung Ursprungsbebauungsplan Es ist eine Fläche für Gemeinbedarf – Schule festgesetzt. 
Festsetzung 2. Änderung Die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung wird nicht geändert.  
Begründung für die Änderung Diese Festsetzung entspricht der bereits heute ausgeübten Nutzung sowie den städtebauli-chen Zielsetzungen, innerhalb des Plangebietes. Die Festsetzung wird daher gleichlautend aus dem Ursprungsbebauungsbebauungsplan übernommen. 
IV.I.2. Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16-20 BauNVO) 
Festsetzung Ursprungsbebauungsplan Es wurde weder eine Grundflächenzahl (GRZ) noch eine Geschoßflächenzahl (GFZ) festge-legt. Es wurden zwei Vollgeschosse festgesetzt. Das Baufenster wurde auf das damals vor-handene Bestandsgebäude beschränkt.  
Festsetzung 2. Änderung 
Es wird nun eine Grundflächenzahl von 0,6, sowie III Vollgeschosse festgesetzt. Das Bau-fenster wird in der Planzeichnung aufgeweitet.  
Eine Überschreitung über die festgesetzte GRZ von 0.6 wird gemäß § 19 Abs. 3 Satz 2 BauNVO jedoch ausgeschlossen. 
Begründung für die Änderung Dies hat zum Ziel der Schule auch in der Zukunft entsprechende Erweiterungsspielräume einzuräumen, um auf erforderliche Entwicklungen eingehen zu können und den Standort dauerhaft zu sichern. Der Ausschluss der Überschreitung über eine GRZ von 0,6 hinaus hat das Ziel eine durchgrünte Gemeinbedarfsfläche dauerhaft zu sichern.  
IV.I.3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 und 23 BauNVO) 
Festsetzung Ursprungsbebauungsplan Es wurde im Ursprungsbebauungsplan die offene Bauweise, sowie textlich eine Überschrei-tungsmöglichkeit der Baukörperlänge über 50m festgesetzt. 
Festsetzung 2. Änderung Es wird nun die abweichende Bauweise festgesetzt, um den Besonderheiten von Schulbau-ten Rechnung zu tragen. So kann der Baukörper auch weiterhin eine Länge über 50m auf-weisen. Festgesetzte Baugrenzen gelten jedoch auch unterhalb der Geländeoberfläche. 
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Begründung für die Änderung Mit der Erweiterung des Baufensters wird der bisher geplante Erweiterungsbau möglich und hält ebenfalls weitere Planungsspielräume für die zukünftige Entwicklung offen. Damit wird die volle Flexibilität für die Zukunft gewährleistet. Es ist sinnvoller die abweichende Bauweise festzusetzen, statt die offene Bauweise mit einer Ausnahmeregelung aufzuweiten. 
IV.I.4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
Festsetzung Ursprungsbebauungsplan Die bisher festgesetzten Verkehrsflächen allgemeiner Zweckbestimmung bleiben erhalten.  
Festsetzung 2. Änderung Es werden keine Änderungen an den festgesetzten Verkehrsflächen vorgenommen. 
Begründung für die Änderung Keine Begründung erforderlich. 
IV.I.5. Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 
Festsetzung Ursprungsbebauungsplan Es wurden bisher keine Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlags-wasser festgesetzt.   
Festsetzung 2. Änderung Das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser ist in eine Versickerungsanlage einzuleiten und zu versickern. Hierfür ist in der Planzeichnung eine Fläche festgesetzt.   Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Es wird auf die Hinweise unter IV.III.1 und IV.III.2 ver-wiesen. 
Stehen der Versickerung vor Ort technische oder hydrogeologische oder geologische Grün-de entgegen, darf das anfallende Niederschlagswasser auch in einer Zisterne zurück gehal-ten und gepuffert in das öffentliche Kanalnetz eingeleitet werden. Die Bemessung der Zister-ne muss gutachterlich mit dem städtischen Entwässerungsbetrieb abgestimmt werden.  
Begründung für die Änderung Die bisher vorhandene Form der Versickerung des Niederschlagswassers über einen Schluckbrunnen ist nach Abstimmung mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz) nicht mehr möglich. In Ab-stimmung mit der SGD Nord wird der Umgang mit dem Niederschlagswasser daher gutach-terlich neu bewertet und eine Vorgehensweise sowie die erforderlichen Maßnahmen festge-legt und umgesetzt.  
IV.I.6. Garagen, Stellplätze, Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 14 und § 23 BauNVO) 
Festsetzung Ursprungsbebauungsplan Es wurden Stellplätze sowie eine Umfahrt für die Schule festgesetzt.  
Festsetzung 2. Änderung Stellplätze sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Auch Garagen und Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  
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Begründung für die Änderung Damit soll gewährleistet werden, dass Stellplätze oder sonstige Nebenanlagen gemäß dem Bedarf der Schule flexibel und nach innerbetrieblichen Anforderungen angeordnet werden können.  
IV.I.7. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
Festsetzung Ursprungsbebauungsplan Es wurde keine Festsetzungen zur Ausgestaltung von Zuwegungen, Zufahrten oder Stell-plätzen getroffen. Auch das Thema Nistgeräte wurde nicht aufgegriffen. 
Festsetzung 2. Änderung Zuwegungen, Zufahrten und Stellplätze sind – soweit nicht andere Vorschriften entgegen-stehen – ausschließlich mit wasserdurchlässigen Belägen (beispielhaft: Splittfugenpflaster oder offenporiges Wabenfugenpflaster, wassergebundene Decke) und versickerungsfähigem Unterbau auszuführen. 
Installation von Nistgeräten: Für zu entfernende Bäume die einen Stammumfang von ≥ 60cm haben, sind jeweils zwei künstliche Nisthilfen für  Nischenbrüter (z.B. Schwegler Nischenbrü-terhöhle 1N) anzubringen. Die künstlichen Nisthilfen sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. 
Begründung für die Änderung Durch geänderte gesetzliche Vorgaben ist die Versickerung heute ein wichtiger Bestandteil zum Erhalt des Grundwasserspiegels und der schadlosen Zuführung von Niederschlagswas-ser in den natürlichen Wasserkreislauf. Daher soll Niederschlagswasser möglichst vor Ort versickert werden und nicht mehr dem öffentlichen Kanalnetz zugeführt werden. Daher ist es angebracht wasserdurchlässige Beläge zu fordern.  
Auch das Thema Artenschutz hat durch geänderte gesetzliche Vorgaben einen hohen Stel-lenwert erreicht. Daher sind Nisthilfen eine sinnvolle Ersatzmaßnahmen als Beitrag zum Er-halt der heimischen Vogelwelt. 
IV.I.8. Flächen für Bepflanzungen sowie die Erhaltung von Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a, b BauGB) 
Festsetzung Ursprungsbebauungsplan Vorhandene Gehölze sind zu erhalten, zu pflegen und bei Verlust zu ersetzen und die fest-gesetzten Vegetationsflächen – Gehölzstreifen – sind gemäß Pflanzenliste  zu bepflanzen. 
Bei Flächenversiegelung durch bauliche Anlagen sind je angefangene 100qm bebaute Grundstücksfläche mind. 1 Laubbaum 1. Ordnung bzw. 2 Laubbäume 2. Ordnung zu pflan-zen. 
Bei Stellplatzanlagen ist je 5 Stellplätze ein Laubbaum erster Ordnung zu pflanzen. 
Festsetzung 2. Änderung In Ergänzung der Festsetzungen des Ursprungsbebauungsplans wird folgendes festgesetzt: 
Die bestehenden Bäume sind an ihren Standorten dauerhaft zu erhalten und gegen jede Be-einträchtigung zu schützen und bei Verlust durch landschafts- und standortgerechte einhei-mische Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 16/18cm zu ersetzen. 
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Für jeden zu entfernenden Baum sind Ersatzpflanzungen zu leisten. Es ist jeweils ein hoch-stämmiger landschafts- und standortgerechter Baum mit einem Stammumfang von mindes-tens 16/18cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.  
Neue Baumpflanzungen sind nicht in der unmittelbaren Nähe des geplanten Anbaus vorzu-nehmen. Der anstehende Ton könnte entwässert werden, was zu dauerhaften Schrumpfun-gen der Tone mit späteren Setzungen und Rissen im Gebäudekörper führen kann. 
Bei Stellplatzanlagen ist je 5 Stellplätze ein Laubbaum erster Ordnung zu pflanzen. Zur Si-cherung ausreichender Wurzelräume und Wuchsbedingungen sind unbefestigte Pflanzflä-chen in einer Größe von mindestens 4qm anzulegen, dauerhaft zu begrünen und erforderli-chenfalls gegen Überfahren zu schützen. Soweit dies nicht möglich ist, sind im Einzelfall an Stelle der begrünten Flächen geeignete andere Schutzmaßnahmen gegen Beschädigung und Bodenverdichtung wie Baumscheiben mit Rosten, Lochscheiben etc. vorzusehen.  
Die Pflanzungen sind so vorzunehmen, dass es zu einer möglichst flächigen Übergrünung der Stellplätze und Zufahrten kommt. D.h. sie sind in unmittelbarer räumlicher Zuordnung bevorzugt zwischen den Stellplätzen oder jeweils entlang der Stirnseiten anzulegen. 
Begründung für die Änderung Die Festsetzungen des Ursprungsbebauungsplans werden erweitert und stärker ausdefiniert, um heutigen Ansprüchen zu genügen. So werden Aussagen zur Größe zu pflanzender Bäu-me getroffen und die Größe der Pflanzflächen definiert. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass ausreichender Wuchsraum für die Bäume vorhanden ist, so dass diese auch dauerhaft am Standort überleben können.  
Das Bäume den Stellplätzen zugeordnet werden müssen, hat zum Ziel, dass versiegelte Flä-chen, möglichst flächig von Bäumen beschattet werden, so dass Aufheizungseffekte redu-ziert werden.  
IV.I.9. Flächen für Abgrabungen und Aufschüttungen zur Herstellung des Straßenkör-pers (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) 
Festsetzung Ursprungsbebauungsplan Für notwendige Böschungen zur Herstellung des Straßenkörpers ist die Inanspruchnahme der privaten Grundstücksflächen in einer Breite bis zu 1,0m hinter der Straßenbegrenzungs-linie und parallel zu dieser für Aufschüttungen wie für Abgrabungen bis zu 1,0m zu dulden. Für den notwendigen Unterbau der Straßenbefestigung (Betonrückenstützen) ist die Inan-spruchnahme der privaten Grundstücksflächen in einer Breite von 0,20m parallel zur Stra-ßenbegrenzungslinie und ab 0,10m unter der Oberkante der anschließenden Straßen- und Gehwegfläche zu dulden. 
Festsetzung 2. Änderung Die Festsetzungen hierzu werden unverändert aus dem Ursprungsbebauungsplan über-nommen: 
Begründung für die Änderung Keine Begründung erforderlich.  
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IV.I.10. Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen / nachricht-liche Übernahmen / Vermerke (§ 9 Abs. 6 BauGB) 
IV.I.9.1 Wasserrechtliche Vorgaben Der Geltungsbereich der Bebauungsplan-Änderung und der gesamte Geltungsbereich des Ursprungs-Bebauungsplanes liegen in der Wasserschutzzone III B eines zugunsten der Stadtwerke Bad Kreuznach abgegrenzten, aber noch nicht rechtskräftigen Wasserschutzge-bietes (WSG „Bad Kreuznach, südlich der Nahe“). Das Wasserschutzgebiet hat durch die Abgrenzung Planreife erlangt und ist somit zu beachten.  Bis zum Erlass einer Rechtsverordnung sind den Trinkwasserschutz betreffende wasserwirt-schaftliche Anforderungen mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord – Obere Was-serbehörde – zu klären. 

 grün gestichelte Fläche: WSG Zone  II 
rot gestrichelte Fläche: WSG Zone III 
braun gestrichelte Fläche: WSG Zone IIIA  
mittelbraun gestrichelte Fläche: WSG Zone IIIB 
lila eingerahmte Fläche:  BPlan-Vorhaben 

Der Verbotskatalog ist unter Hinweise Kapitel IV.III.1 hinterlegt. 
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IV.II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauO Rheinland-Pfalz) 
IV.II.1. Dachformen 
Festsetzung Ursprungsbebauungsplan Im bisherigen Bebauungsplan wurden keine Aussagen zu Dachformen getroffen.  
Festsetzung 2. Änderung Zugelassen werden in der Änderung nur noch Pultdächer und Flachdächer, welche die vor-handene Dachform des Bestandsgebäudes aufnehmen. Die Dachneigung wird mit 0°-15° festgesetzt. 
Begründung für die Änderung Diese Festsetzungen sichern bei Erweiterungsbauten ein harmonisches Einfügen in das Be-standsbild. 
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IV.III. Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter 
IV.III.1. Entwurf des Verbotskatalogs des abgegrenzten Wasserschutzgebietes „Nörd-lich/Südlich der Nahe 

                 
Korrektur zum Verbotskatalog Nr. 2.5 durch die SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz vom 07.04.2017: 

2.5 Das von Dächern anfallende Niederschlagswasser darf nur über mit mindestens 
30 cm starken und begrünten Mutterboden bedeckten Mulden versickert werden.  
Gegen eine Versickerung des von metallisch blanken Dächern abfließenden Nie-
derschlagswassers nach Reinigung über dafür bauartzugelassene Filter oder über 
die belebte Bodenzone unter Einhaltung der qualitativen Vorgaben (zu kupfer-, 
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zink- und bleigedeckte Dächer unter 5.3.2) des Merkblattes DWA-M 153 bestehen 
keine Einwände. Hierbei ist auf die Wartung (Austausch) der Filter oder Boden-
passagen zu achten. 
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                Außerdem ist, gemäß Vorgabe der SGD Nord, zu beachten: 
a. Für die Verlegung und Überwachung der Abwasserleitungen müssen die Anforde-rungen des ATV/DCGW Arbeitsblattes A 142 „Abwasserkanäle und – leitungen in Wasserschutzgebieten“ und der DIN 1986 T30 zu erhöhten Anforderungen an das Rohrmaterial und die Überwachung für neue Grundstücks-Entwässerungsanlagen eingehalten werden. Die Überwachung nach den genannten Regelwerken ist auch für die bestehenden Abwasserleitungen zu beachten.  
b. Das von den Dächern anfallende Niederschlagswasser darf nur über mit mindes-tens 30cm starken und begrünten Mutterboden bedeckten Mulden versickert wer-den. Dies ist nicht zulässig für das von metallisch blanken Dachflächen abfließende Niederschlagswasser. Eine Versickerung des von metallisch blanken Dächern ab-fließenden Niederschlagswassers ist nach Reinigung über dafür bauartzugelassene Filter oder über die belebte Bodenzone unter Einhaltung der qualitativen Vorgaben des Merkblattes DWA-M 153 möglich. Hierbei ist auf die Wartung (Austausch) der Filter oder Bodenpassagen zu achten.  
c. Die Lagerung wassergefährdender Stoffe muss nach der in Rheinland-Pfalz gülti-gen „Landesverordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-fen und über Fachbetriebe“ VAwS erfolgen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Lagermenge wassergefährdender Stoffe in der Zone IIIB in der Rechtsverord-nung bis zur Gefahrstufe C begrenzt wird. 
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d. Es dürfen keine wassergefährdenden auswasch- und auslaugbaren Materialien für den Straßen- und Wegebau verwendet werden. 
e. Es dürfen keine Erdaufschlüsse erfolgen, bei denen schützende Deckschichten dauerhaft vermindert werden oder bei denen Grundwasser freigelegt wird. 
f. Bohrungen, z.B. für Erdwärme, sind ausgeschlossen. 
g. Während der Bauphase dürfen Geräte und Maschinen nur auf dichten Flächen un-ter Beachtung der nach der Landesverordnung über Anlagen zum Umgang 

Sollte die Versickerung aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht möglich sein, ist das Nie-derschlagswasser in einer Zisterne vor Ort zurückzuhalten und zeitgepuffert der örtlichen Kanalisation zuzuführen. 
IV.III.2. Bewirtschaftung des Niederschlagswassers Zur Sicherstellung eines geordneten Abflussverhaltens der Vorfluter haben Maßnahmen der Wasserrückhaltung Vorrang vor abflussbeschleunigenden Maßnahmen.  Die Beseitigung des Niederschlagswassers soll unter Berücksichtigung der §§ 5 und 55 WHG und des § 13 Abs. 2 LWG erfolgen. Gemäß § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) soll das anfallende Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entge-genstehen. Die technische Ausführung einer evtl. Versickerung über die belebte Bodenzone, die Stand-orteignung sowie das Erlaubnis- / Genehmigungsverfahren sind mit dem Träger der Abwas-serbeseitigung abzustimmen. Grundsätzlich ist eine offene Versickerung von unbelastetem Niederschlagswasser / Draina-gewasser auf dem Grundstück, auf dem es anfällt genehmigungs- und erlaubnisfrei. Das Versickern von anfallendem Oberflächenwasser ist allerdings nur breitflächig (über flache Mulden bis maximal 30 cm Tiefe) ohne gesonderte wasserrechtliche Erlaubnis zulässig. Für die gezielte Versickerung (Mulden mit angeschlossener, undurchlässiger Fläche im Verhält-nis zur Muldenfläche > 5:1 bzw. einer Muldentiefe größer als 30 cm, zentrale Becken, Rigo-len, Schächte etc.) sowie für die Einleitung in ein Fließgewässer ist hingegen eine wasser-rechtliche Erlaubnis durch die Kreisverwaltung Bad Kreuznach erforderlich. Es ist ein Ab-stand von mindestens 1 Meter zwischen der Sohle der Versickerungsanlage und dem mittle-ren höchsten Grundwasserstand einzuhalten. Eine offene Versickerung (Flächen-, Mulden- oder Grabenversickerung) ist auch stets so anzulegen, dass Gefahren oder Schäden zu Nachbargrundstücken und öffentlichen Verkehrsflächen nicht entstehen können. Alle sonsti-gen Versickerungsmöglichkeiten des Oberflächenwassers sind Einwirkungen, die nach § 9 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) als Benutzungen gelten und einer wasserrechtlichen Erlaub-nis bedürfen. Für potenziell verunreinigtes Niederschlagswasser ist dabei die sachgerechte Wiedereinlei-tung in den natürlichen Wasserkreislauf nach dem DWA-Regelwerk M153 zu ermitteln.  Weiterhin ist auch insbesondere der Verbotskatalog des abgegrenzten Wasserschutzgebie-tes sowie die ergänzenden Hinweise unter IV.III.1 zu beachten. Maßnahmen sind hier mit den übergeordneten zuständigen Behörden abzustimmen.   
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Sollte die Versickerung aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht möglich sein, ist das Nie-derschlagswasser in einer Zisterne vor Ort zurückzuhalten und zeitgepuffert der örtlichen Kanalisation zuzuführen.  Ferner ist auch nachweislich sicherzustellen, dass aufgrund von Starkregenereignissen ab-fließendes Wasser im Außenbereich zurückgehalten oder schadlos durch die Bebauung zum Gewässer geleite wird. Nähere Hinweise können auch den entsprechenden Merkblättern entnommen werden, wie z.B. dem rheinland-pfälzischen Leitfaden „Starkregen - Was können Kommunen tun?) erschienen Februar 2013, einsehbar unter http://www.ibh.rlp.de/servlet/is/8892/.  
IV.III.3. Nutzung von Niederschlagswasser Zum Zwecke der Verwertung (Nutzung) von Niederschlagswasser als Brauch und / oder Be-regnungswasser sollten möglichst Zisternen mit Pumpen zur Brauchwassernutzung errichtet werden. Im Falle des Einbaus von Regenwassernutzungsanlagen muss dem Verbraucher nach der Trinkwasserverordnung 2001 (TrinkwV2001) für die in § 3 Nr. 1 genannten Zwecke Wasser mit Trinkwasserqualität zur Verfügung stehen. Bei der Nutzung von Brauchwasser ist darauf zu achten, dass das Leitungssystem entsprechend der Technischen Regeln (hier insbeson-dere die DIN 1988 - Technische Regeln für Trinkwasserinstallation - sowie die DIN 1986 und die DIN 2001) ausgeführt wird und die strikte Trennung von Trink- und Brauchwasserleitung erfolgt. Nach § 17 Abs. 6 TrinkwV 2001 dürfen Regen-wassernutzungsanlagen nicht ohne eine den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechende Sicherungseinrichtung mit Trinkwasserleitungen verbunden werden. Die Lei-tungen der unterschiedlichen Versorgungssysteme sind beim Einbau dauerhaft farblich un-terschiedlich zu kennzeichnen und die Entnahmestellen aus Regenwassernutzungsanlagen sind dauerhaft als solche zu kennzeichnen. Zudem sind sämtliche Leitungen im Gebäude mit der Aufschrift oder einem Hinweisschild ´Kein Trinkwasser` zu kennzeichnen.  Die Planung der Brauchwasseranlage innerhalb des Gebäudes ist vor Erstellung und der In-betriebnahme der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach anzuzeigen. Außerdem ist der Wasserversorgungsträger (Stadtwerke Bad Kreuznach) darüber zu infor-mieren. Schließlich ist auf Grundlage der Trinkwasserverordnung eine Anzeigepflicht für Re-genwassernutzungsanlagen in Haushalten gegenüber dem Gesundheitsamt gegeben.  
IV.III.4. Bauzeitliche Grundwasserhaltung Falls eine bauzeitliche Grundwasserhaltung erforderlich wird, ist eine wasserrechtliche Ge-nehmigung bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach einzuholen. Hierzu wird auf den, der Begründung als Anlage beigefügten, abfalltechnischen und geo-technischen Untersuchungsbericht (Bodenmechanische Labor Gumm, 06.09.2016) verwie-sen – insbesondere Kapitel 7.5. 
IV.III.5. Brandschutz / Löschwasserversorgung Der Nachweis über eine ausreichende, jederzeit zur Verfügung stehende Löschwassermen-ge ist durch den Erschließungsträger zu erbringen. Zur Sicherstellung der erforderlichen Löschwassermengen können nachfolgende Einrichtungen genutzt werden:  - an das öffentliche Wassernetz angeschlossene Hydranten (Unterflurhydranten nach DIN 3221 bzw. Überflurhydranten nach DIN 3222),  
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- Löschwasserteiche nach DIN 142210 - Löschwasserbrunnen nach DIN 14220 oder - sonstige offene Gewässer mit Löschwasser-Entnahmestellen nach DIN 14210. Die Hälfte der v.g. Menge kann aus Löschwasserteichen, -brunnen, -behältern oder offenen Gewässer entnommen werden, sofern diese in einem Umkreis von 300m von den jeweiligen Objekten liegen. Die Hydranten für die Entnahme von Löschwasser sind so anzuordnen, dass sie nicht zuge-stellt werden können und jederzeit für die Feuerwehr zugänglich sind. Der Abstand zwischen den Hydranten soll in der Regel höchstens 80 bis 110 Meter betragen. Sie sind so anzuord-nen, dass der Abstand zu den einzelnen Objekten nicht mehr als 50 m beträgt. Überflurhyd-ranten sind entsprechend den Vorgaben der DIN 3222 farblich zu kennzeichnen. Beim Ein-bau von Unterflurhydranten sind diese durch Hinweisschilder gemäß DIN 4066 gut sichtbar zu kennzeichnen. Zur vorbeugenden Gefahrenabwehr wird um die Beachtung folgender Blätter des DVGW-Regelwerks (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. Frankfurt/ Main) gebeten: Technische Mitteilung Merkblatt W 331 vom November 2006 (Auswahl, Einbau und Betrieb von Hydranten); Technische Regel Arbeitsblatt W 400-1 vom Oktober 2004 (Wasserlei-tungsanlagen), sowie Technische Regel Arbeitsblatt W 405 vom Februar 2008 (Bereitstel-lung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung). 
IV.III.6. Berücksichtigung der Erfordernisse von Brandbekämpfungs- und Rettungsfahr-zeugen Es sind ausreichend große Zufahrten, Wendemöglichkeiten und Bewegungsflächen für den Einsatz öffentlicher Brandbekämpfungs- und Rettungsgeräte vorzusehen. Bei der Bemes-sung dieser Flächen ist die Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr der Fachkom-mission Bauaufsicht der ARGEBAU vom Februar 2007 anzuwenden. Grundsätzlich sind die Vorgaben des § 7 LBauO zur Anlage von Zugängen und Zufahrten für Rettungsfahrzeuge zu beachten. 
IV.III.7. Baugrunduntersuchungen und zu beachtende Vorschriften zum Baugrund etc. Falls die Baumaßnahme dies erfordert, sind Untersuchungen zur Erkundung von Schicht- und Grundwasserverhältnissen durchzuführen. Grundsätzlich sollten die Anforderungen an den Baugrund der DIN 1054 (Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau), DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke) und DIN 4124 (Baugru-ben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten) sowie die Vorgaben zur Geo-technik der DIN EN 1997-1 und -2 (Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln und Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds) beach-tet werden. Es wurde ein abfalltechnischer und geotechnischer Untersuchungsbericht durch das Bo-denmechanische Labor Gumm erstellt (06.09.2016). Dieser liegt der Begründung als Anlage 1 bei. Hierzu wird insbesondere auf die Kapitel 7.3 und 7.4 des Untersuchungsberichts ver-wiesen.  
IV.III.8. Schutz und Wiederverwertung von Oberboden Im Rahmen der Baumaßnahmen anfallender Mutterboden ist gemäß § 202 BauGB in nutz-barem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Der Oberbo-den ist daher zu Beginn aller Erdarbeiten entsprechend DIN 18915, Blatt 3, abzuschieben und zu lagern. Es sollte geprüft werden, ob Erdaushub aus anfallenden Bauarbeiten zur grü-
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nordnerischen Gestaltung (z. B. Modellierungen) verwendet werden kann oder ob sonstige, möglichst ortsnahe Verwendungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. 
IV.III.9. Denkmalschutzrechtliche Vorschriften Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzge-setzes (DSchG) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende archäologische Fund ge-gen Verlust zu sichern, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und der Fund gemäß § 17 DSchG unverzüglich (direkt oder über die Denkmalschutzbehörde oder die Stadtverwaltung) der Denkmalfachbehörde zu melden. Das Erhaltungsgebot des § 18 DSchG ist dabei zu beachten. Die vorstehenden Hinweise entbinden den Bauträger / Bauherren nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber dem Landesamt für Denkmalpflege. Sollten archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie ein angemessener Zeitraum ein-zuräumen, damit entsprechende Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entspre-chend durchgeführt werden können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten des Bauträgers bzw. des Bauherrn finanzielle Beiträge für die Maßnahmen erforderlich.  Die Katholische Pfarrkirche St. Gordianus (Biebelsheimer Straße 4), befindlich außerhalb des Plangebietes, ist als bauliche Gesamtanlage (§5 Abs. 2 DSchG) Bestandteil der Denk-malliste (www.gdke-rlp.de/kulturdenkmäler) und genießt infolgedessen Umgebungsschutz laut § 4 Abs. 1 DSchG, der sich u.a. auf angrenzende Bebauungen, Sichtachsen, städtebau-liche Zusammenhänge beziehen kann. Die Generaldirektion kulturelles Erbe, Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege, Schillerplatz 44, 55116 Mainz ist im weiteren Verfahren zu betei-ligen.  
IV.III.10. Schutz von Ver- und Entsorgungsleitungen Ver- und Entsorgungsleitungen sind so zu verlegen bzw. durch Schutzvorkehrungen zu si-chern, dass keine gegenseitige Beeinträchtigung von Bäumen und Sträuchern mit Leitungs-trassen stattfindet. Die diesbezüglichen Vorgaben des Arbeitsblattes DVGW Richtlinie GW 125 sowie des "Merkblatts über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsan-lagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV e. V., Köln) sind zu beachten. Die Träger der Ver- und Entsorgung sind frühzeitig über den Beginn der Er-schließungs-und Baumaßnahmen zu unterrichten. 
IV.III.11. Kampfmittel Derzeit sind keine Anhaltspunkte bekannt, die das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet vermuten lassen. Das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet kann je-doch nicht ausgeschlossen werden. Eine Kampfmittel-Sondierung des Geländes hat bislang nicht stattgefunden. Diese ist ggf. in Eigenverantwortung des Grundstückseigners / Bauher-ren zu veranlassen. Jedwede Erdarbeiten sind in entsprechender Achtsamkeit durchzufüh-ren. Sollte ein Verdacht auf das Vorhandensein von Kampfmittel bestehen, so sind aus Sicher-heitserwägungen weitere Erdarbeiten sofort zu unterlassen. Zunächst muss dann eine Frei-messung des Geländes erfolgen. Ist diese unter vertretbarem Aufwand nicht möglich, so muss bei allen bodeneingreifenden Maßnahmen eine baubegleitende Aushubüberwachung / Kampfmittelsondierung durchgeführt werden. Sollten Kampfmittel gefunden werden, so sind 
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aus Sicherheitsgründen die Erdarbeiten sofort einzustellen und umgehend die Ordnungsbe-hörde der Stadt, die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz zu benachrichtigen. 
IV.III.12. Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachtsflächen Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenveränderungen oder Verdachts-flächen sind für das Gebiet des Geltungsbereiches der vorliegenden Änderung nicht be-kannt. 
IV.III.13. Radonvorsorge Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem erhöhtes und lokal über einzelnen Gesteinshorizonten hohes Radonpotenzial ermittelt wurde. 
Radonmessungen in der Bodenluft in Abhängigkeit von den geologischen Gegebenheiten des Bauplatzes oder Baugebietes werden dringend empfohlen. Die Ergebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner und Bauherren sein, ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden.  
Das Landesamt für Geologie und Bergbau bittet darum, ihm die Ergebnisse der Radonmes-sungen mitzuteilen, damit diese in anonymisierter Form zur Fortschreibung der Radonprog-nosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen. 
Das Gutachten4 hatte folgende Ergebnisse: In der untersuchten Bodenluftprobe wurde ein erhöhter Radon-Gehalt festgestellt, der eine Einstufung in das Radon-Vorsorgegebiet der Klasse II ergibt. Damit sollte für das zu errich-tende Gebäude Vorkehrungen getroffen werden, um die Radon-Konzentrationen in der Raumluft zu minimieren. Ziel sollte eine maximale Dauerkonzentration < 100 Bq/m³ sein, um möglichen Gesundheitsgefährdungen der Bewohner und Beschäftigten vorzubeugen. Ge-mäß dem noch nicht verabschiedeten Radon-Schutzgesetz sollten hier folgende Maßnah-men ergriffen werden: - Abdichtung gegen Bodenfeuchte gemäß DIN 18195 und spezielle radondichte Folien zur Abdichtung im erdberührten Bereich. - Generell Einbau einer bewehrten Beton-Bodenplatte mit einer Mindeststärke von 15 cm. - Sorgfältige Abdichtung aller Leitungsdurchlässe. - Einbau einer Flächen- und Ringdränage um ein Ausgasen des Radons nach außen zu ermöglichen. Die oben genannten Aussagen basieren auf punktförmigen Aufschlüssen. Sollte im Zuge der Aushubarbeiten bei der Errichtung des Gebäudes ein von den Ausführungen abweichender Bodenaufbau angetroffen werden, ist der Gutachter auf jeden Fall heranzuziehen. Sämtliche Aussagen, Empfehlungen und Bewertungen basieren auf dem in diesem Bericht beschrie-benen Erkundungsrahmen und den hierbei gewonnenen Erkenntnissen.  

                                                
4 Umwelttechnische Stellungnahme, Radonmessung im Untergrund, Labor Gumm, Laufersweiler, 
16.03.2017. 
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Fragen zur Geologie im Baugebiet sowie zur Durchführung und Bewertung der Radonmes-sung in der Bodenluft beantwortet das Landesamt für Geologie und Bergbau (Internet: www.lgb-rlp.de, Telefon: 06131/9254-0).  
Weiterführende Informationen zum Thema Radonschutz bei Neubauten und Radonsanie-rungen können dem „Radon-Handbuch“ des Bundesamtes für Strahlenschutz entnommen werden. 
Weiterhin steht zur Thematik Radon in Gebäuden bzw. in der Bodenluft die Radon-Informationsstelle im Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht zu Ver-fügung (Mail: radon@luwg.rlp.de, Telefon: 06131/6033-1263). 
IV.III.14. Zeitfenster für Rodungen und Rückschnitte von Gehölzen Bei der Realisierung der Planung ist zu beachten, dass es nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 Bundesna-turschutzgesetz (BNatSchG) verboten ist, "Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September ab-zuschneiden oder auf den Stock zu setzen"; zulässig sind allenfalls "schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen". Zwar gilt aufgrund des § 39 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2c) BNatSchG dieses Verbot – streng genom-men - nicht für infolge des Bebauungsplanes künftig zulässige Eingriffe (das Bauen bzw. ein hierzu zwingend vorher nötiger Gehölzeingriff gelten nach Rechtskraft eines Bebauungspla-nes als zulässig). Dennoch sind die Artenschutzbestimmungen der §§ 37, 39 und 44 BNatSchG zwingend zu beachten, wonach heimische Tierarten (so bspw. in Gehölzen Vögel bzw. Fledermäuse) nicht beeinträchtigt, noch deren Nistplätze / Zufluchtsstätten zerstört werden dürfen. Vor einem Gehölzeingriff in der „biologisch aktiven Jahreszeit" (d. h. somit außerhalb der o. g. Frist) ist daher der artenschutzrechtliche Tötungstatbestand auf Grundla-ge einer Begutachtung durch eine fachlich qualifizierte Person (z. B. Biologe o. ä.) auf jeden Fall auszuschließen. 
IV.III.15. Baumstandorte und Gewährleistung der genetischen Vielfalt / Verwendung au-tochthonen Pflanz- und Saatguts Gemäß § 40 Abs. 4 BNatSchG ist sicherzustellen, dass nur gebietsheimisches, autochtho-nes Pflanzgut sowie Saatgut zum Einsatz kommt. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Biodiversitätskonvention unterschrieben und hat sich damit verpflichtet, einheimische Arten zu erhalten. Gebietsfremdes Pflanz- und Saatgut kann hingegen die genetische Variabilität einer Region stark verändern. 
IV.III.16. Besonderer Artenschutz Die Artenschutzbestimmungen des §§ 19 und 44 BNatSchG sind zu beachten. Zur Vermei-dung der Tötung, Beschädigung oder Gefährdung besonders geschützter und bestimmter anderer Tierarten im Sinne des § 7 BNatSchG dürfen Rodungen und Fällungen von Gehölz-beständen nur außerhalb der Vegetationszeit, d.h. nur in der Zeit vom 1.10. bis zum 28.2 vorgenommen werden. Vor Beginn solcher Arbeiten, aber auch im Vorfeld aller Baumaß-nahmen sind vorhandene Bäume und abzureißende Gebäude auf das Vorkommen o.g. Ar-ten zu untersuchen. 
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Beim Bau großer Fensterfronten ist darauf zu achten, dass das Kollisionsrisiko für Vögel weitgehend gemindert wird. Zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasbauteilen sind vorsorg-lich bestimmte Vogelschutzgläser zu verwenden. Hierzu zählen Glasbausteine, transluzente, mattierte, eingefärbte oder strukturierte Glasflächen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, farbige Folien oder feste vorgelagerte Konstruktionen wie z.B. Rankgitterbegrünungen. Abstände, Deckungsgrad, Kontrast und Reflektanz sind dem Stand der Technik entsprechend auszu-führen.  
Zur Minderung von beleuchtungsbedingten Lockeffekten und Totalverlusten bei der lokalen Insektenfauna sollten möglichst warmweiß bis neutralweiß getönte LED-Lampen (Lichttem-peratur max. 4100K) mit gerichtetem, nur zum Boden abstrahlenden Licht Verwendung fin-den. 
IV.III.17. Schutz von Baumstandorten Bei Baumaßnahmen ist der Bereich um die Bäume herum gemäß DIN 18920 zu schützen und vor jeglicher Bautätigkeit freizuhalten. 
Dieser Schutz ist bereits durch das einfache Abstecken bzw. Markieren des Traufbereiches der Bäume mit Pflöcken in einem Abstand von ca. 3m um die Stämme herum zu erreichen. In diesen Bereichen ist das Befahren mit schwerem Gerät ebenso zu unterlassen wie die Lagerung jeglicher Arbeitsmaterialien und –geräte. 
IV.III.18. Pflanzlisten Die aufgeführten Pflanzenarten sind eine Auswahl der wichtigsten Arten. Die Liste ist nicht abschließend. Entscheidend für eine standortgerechte und ökologische Pflanzenauswahl ist die Verwendung von möglichst einheimischen Gehölzen. 
Angegeben sind weiter die Pflanzqualitäten gemäß den Gütebestimmungen des BdB (Bund deutscher Baumschulen). Die grünordnerisch festgesetzten Pflanzungen sind mit der ange-gebenen Mindestqualität oder höher durchzuführen.  
Auf die Einhaltung der Grenzabstände nach dem Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz (§§ 44 - 47 LNRG) ist zu achten. 

 
Bäume  
Pflanzqualität 3 x v, StU5: 16-18 cm 

− Acer campestre – Feldahorn 
− Acer platanoides - Spitzahorn 
− Acer pseudoplatanus - Bergahorn 

− Prunus avium - Vogelkirsche 
− Pyrus spec. – Birne 
− Quercus robur - Stieleiche 

− Acer platanoides – Spitzahorn 
− Carpinus betulus – Hainbuche 
− Fraxinus excelsior - Esche 

− Sorbus aria - Mehlbeere 
− Sorbus aucuparia – Eberesche 
− Sorbus torminalis - Elsbeere 

− Malus sylvestris - Wildapfel 
− Mespilus germanica - Mispel 

− Tilia cordata – Winterlinde 
− Tilia platyphyllos - Sommerlinde 

                                                
5 StU = Stammumfang 
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Obstbäume 
An Obstbäumen sind robuste, pflegeextensive Sorten (vorzugsweise alte Regionalsorten aus 
folgender Liste) zu verwenden 

− Apfelsorten 
− Berlepsch − Gravensteiner 
− Bohnapfel − Herrnapfel 
− Bolkenapfel − Jakob Lebel 
− Schöner von Boskoop − Kaiser Wilhelm 
− Brauner Metapfel − Prinzenapfel 
− Brettacher − Rheinischer Bohnapfel 
− Breuhahn − Rheinischer Winterrambour 
− Charlamowsky − Roter Boskoop 
− Danziger Kantapfel − Roter Eiserapfel 
− Gacks Apfel − Roter Trierscher Weinapfel 
− Graue französische Renette − Schafnase 
− Birnen: 
− Alexander Lucas − Bosc’s Flaschenbirne 
− Gute Graue − Gute Luise 
− Weiler’sche Mostbirne − Williams Christ 
− Gellerts Butterbirne − Köstliche von Charneu 
− Pastorenbirne −  
− Pflaumen 
− Bühlers Frühzwetschge − Graf Althans 
− Hauszwetsche − Lützelsachser Frühzwetschge 

Außerdem kann die zu unserer Kulturlandschaft gehörige Walnuss (Juglans regia) verwendet 
werden. 
 
Sträucher 
Pflanzqualität: 2 x verpflanzt, Höhe mind. 60 – 80cm 

− Amelanchier laevis – Felsenbirne 
− Berberis vulgaris - Berberitze 

− Rosa arvensis - Feldrose  
− Ribes alpinum – Johannisbeere 

− Cornus mas – Kornelkirsche 
− Cornus sanguinea 

− Rosa canina – Hundsrose 
− Viburnum lantana – Wolliger Schnee-

ball 
− Hippophae rhamnoides – Sanddorn − Salix spec. – div. Weidenarten 
− Prunus mahaleb - Weichselkirsche − Vibirnum opulus – Gew. Schneeball  

IV.III.19. DIN Normen  Die in Festsetzungen und Begründung bzw. Fachgutachten genannten DIN-Normen stehen bei der Stadtverwaltung Bad Kreuznach, Abt. Stadtplanung und Umwelt, Viktoriastraße 13 zur Einsicht zur Verfügung.  
Ein Bezug der Vorschriften ist über die Beuth Verlag GmbH unter der Adresse http://www.beuth.de; bzw. Am DIN-Platz Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin möglich. 
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V. Einfügen in die räumliche Gesamtplanung - Bauleitplanung 
V.I. LEP IV und RROP 2014 
Die vorliegende Planung steht im Einklang mit den Aussagen des Landesentwicklungspro-gramms LEP IV, das Bad Kreuznach als Mittelzentrum ausweist. Bad Kreuznach leistet da-bei für den Verflechtungsbereich eine vollständige Versorgung mit allen mittelzentralen Funk-tionen.  
Die Stadt Bad Kreuznach wird im Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) den Verdichtungs-raumen, und zwar den ´verdichteten Bereichen mit disperser Siedlungsstruktur` (Bevölke-rungsanteil in Ober- und Mittelzentren ≤ 50%), zugeordnet. Verdichtete Bereiche sind durch eine überdurchschnittliche Verdichtung und günstige Erreichbarkeitsverhältnisse bestimmt. Die Aufgabe der verdichteten Bereiche besteht u.a. in der Entlastung der hoch verdichteten Bereiche und darin, den ländlichen Bereichen Entwicklungsimpulse zu geben. 

 
Abb. 3 Auszug aus dem LEP IV 

 
Prognose der Bevölkerungsentwicklung Gemäß der mittleren Variante der Bevölkerungsprojektion für die kreisfreien Städte und Landkreise in Rheinland-Pfalz des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2007 gehört der Landkreis Bad Kreuznach zu den Gebietskörperschaften, denen für den Zeitraum von 2006-2020 eine negative Bevölkerungsentwicklung (− 1,7%) prognostiziert wurde, bei denen die Wanderungsgewinne kleiner als der Sterbeüberschuss sein werden (LEP IV, Kap. 1.2). 
Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung prognostizierte für den Landkreis Bad Kreuznach im Zeitraum von 2007 bis 2025 hingegen einen Bevölkerungszuwachs von 3,57% (Grundlage: Raumordnungsbericht 2011). 
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Der regionale Raumordnungsplan RROP 2014 weist die Stadt als Mittelzentrum im Grund-netz aus und ist dabei als landesweit bedeutsamer Arbeitsmarktschwerpunkt sowie sonstiger projektbezogener Entwicklungsschwerpunkt ausgewiesen. Folgende drei besondere Funkti-onen werden zugeordnet: 
� Gewerbe: Eine über die Eigenentwicklung hinausgehende Ausweisung u. Entwicklung der Gewerbeflächen. 
� Wohnen: Eine über die Eigenentwicklung hinausgehende Ausweisung von Wohnbauflä-chen. 
� Fremdenverkehr: Als anerkannter Kur und Erholungsort und Fremdenverkehrsgemein-de, verstärkter Ausbau der Erholungsinfrastruktur.   

 
Abb. 4 Auszug aus dem RROP 2014 

Im RROP 2014 wird die Fläche als Siedlungsfläche Wohnen (Bestand) dargestellt. Es ist Aufgabe der Stadt Bad Kreuznach die Stadt und das dem Mittelzentrum zugeordneten Mit-telbereich mit allen erforderlichen Infrastrukturen zu versorgen. Hierzu gehört auch die Ver-sorgung mit angemessenen und ausreichenden Schulinfrastrukturen.  
  

Ungefährer Planbereich 
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V.II. Flächennutzungsplan 2005 
Der Flächennutzungsplan 20056 stellt für den Bereich eine Fläche für den Gemeinbedarf - Schule dar. Der ursprüngliche Bebauungsplan und die 2. Änderung sind damit aus dem FNP entwickelt. 

 

 
Abb. 5 Auszug aus dem FNP 20057 

 
V.III. Bebauungsplan und Änderung bestehender Rechtsverhältnisse  
Für den in Rede stehenden Bereich besteht ein, seit 12.02.1996, rechtsverbindlicher Be-bauungsplan8 "Am Winzerkeller“ (Nr. P10) sowie eine vereinfachte Änderung aus dem Jahr 1997.  
Der Bebauungsplan weist für den Bereich der Schule in Planig eine Gemeinbedarfsfläche Schule aus. Es wurde ein Baufenster festgesetzt, welches sich eng am damals vorhandenen Baukörper der 1996 errichteten Schule orientiert. Dabei wurde eine 2-geschossige offene Bebauung festgelegt. Weiterhin sind Flächen umgrenzt zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-chern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und Abs. 6 BauGB. 
Die vereinfachte Änderung ist seit 13.01.1997 rechtsverbindlich und hat lediglich einen klei-nen Teilbereich von Gemeinbedarfsfläche in öffentliche Verkehrsfläche geändert. 
Dieser Bebauungsplan sowie die vereinfachte Änderung werden in diesem Teilbereich ge-ändert und werden somit in diesem Teilbereich durch die vorliegende Änderung verdrängt. 
                                                
6  Beschluss des Stadtrates am 24.02.2005; Genehmigung der Oberen Landesplanungsbehörde am 27.06.2005; Bekanntma-chung am 20.07.2005. 7  FNP 2005 Stadt Bad Kreuznach; Darstellung ohne Maßstab. 
8  Satzungsbeschluss des Stadtrates vom 24.09.1998; öffentliche Bekanntmachung am 01.10.1998. 

Ungefährer Planbereich 
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Abb. 6 Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. P10 

 
Abb. 7 Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. P10 – vereinfachte Änderung 

V.IV. Fazit 
Die Übereinstimmung mit übergeordneten Planungen ist gegeben.  
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VI. Berücksichtigung umweltschützender Belange 
Die Anwendung des § 13 a BauGB ermöglicht es, von der Durchführung einer Umweltprü-fung nach § 2 a BauGB sowie von der Überwachung nach § 4 c BauGB abzusehen. Ein ei-genständiger Fachbeitrag Naturschutz ist gleichfalls nicht notwendig. Nach § 13a (2) Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 
Umweltschützende Belange sind allerdings nach § 1a BauGB für die Abwägung zu benen-nen.  
Diese umweltschützende Belange sind auf Grundlage des Bebauungsentwurfes zum Anbau einer Mensa und Multifunktionsräume von Januar 2017, erstellt von der Stadt Bad Kreuz-nach, Fachabteilung Bauordnung- und Gebäudewirtschaft erarbeitet worden. 
Es werden die Umweltauswirkungen beschrieben, die durch das Planungsvorhaben voraus-sichtlich verursacht werden. Das Baufeld ist so gewählt, dass noch kleinere Anbauten mög-lich wären. Dieser Aspekt wurde bei der Einschätzung der Auswirkungen vernachlässigt, weil bei einer Grundflächenzahl von 0,6 nur von einer geringfügigen weiteren Versiegelung aus-zugehen ist und weil für jedes zu entfernende Gehölz eine Ersatzpflanzung gefordert wird. 
Zur Verfügung stand weiterhin: Abfalltechnischer und geotechnischer Untersuchungsbericht vom 06.09.2016, erstellt vom Bodenmechanischem Labor Gumm (Anlage 1 zur Begründung) sowie eine umwelttechnische Stellungnahme vom 16.03.2017, Radonmessung im Unter-grund, erstellt vom Labor Gumm (Anlage 2 zur Begründung). 
Ein in Auftrag gegebenes Entwässerungsgutachten mit der Überprüfung der Versickerungs-möglichkeiten auf dem Grundstück sowie ein dafür erforderliches Bodengutachten für einen potenziellen Versickerungsbereich wurden in Auftrag gegeben, sind jedoch zum Zeitpunkt der Bearbeitung noch nicht fertig gestellt.  
Die Ergebnisse konnten keine Berücksichtigung bei der Bearbeitung finden. Diese Aspekte wurden so betrachtet, dass Rückschlüsse der vorhandenen Datenlage auf die allgemeingül-tigen Erkenntnisse zu diesen Themen gezogen worden sind. 
Zum Thema Wasserwirtschaft wurde die umfangreiche und detaillierte Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß. § 4 BauGB von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord – Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bo-denschutz vom 07.04.2017 eingearbeitet. 
VI.I. Boden 
Bestand und Bewertung Am 12.08.2016 führte das Bodenmechanische Labor Gumm punktförmige Aufschlüsse mit-tels einer Kernborhung und drei Kleinrammbohrungen bis maximal 4,00m unter Gelände-oberkante, durch.9 Außerdem wurde die Asphaltdecke des Bolzplatzes analysiert und Hin-weise zur Entsorgung gegeben. 
                                                
9 Abfalltechnischer und geotechnischer Untersuchungsbericht, Bodenmechanisches Labor 
Gumm,06.09.2016 (Anlage 1 zur Begründung). 
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Gemäß der geologischen Übersichtskarte von Rheinland-Pfalz stehen im Bereich des Unter-suchungsgebietes Kiese mit geringmächtiger Lehmbedeckung als quartäre Terrassenabla-gerungen der Nahe an. 
Grund- bzw. Schichtwasser wurde bis zu einer Tiefe von 4,00m nicht angetroffen. Das Erd-material wurde als trocken bis erdfeucht beschrieben. Der Grundwasserspiegel konnte nicht ausgelotet werden.  
Ca. 60% der Plangebietsfläche sind offene, versickerungsfähige Grünflächen, die teilweise aus Wiesen- und Rasenflächen oder als Gehölzflächen bestehen. 
Der hohe Anteil an offenen Flächen wirkt sich günstig auf die Bodenfaktoren: Grundwasser-neubildung und Klimaanpassung, sowie als Standort für artenreiche Vegetation und Habitat für Fauna aus. 
Auswirkungen der Planung und Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung Eine nachhaltige  Beeinträchtigung erfolgt  durch die Neuversiegelung. Die Lebensraumfunk-tionen sowie die Regulations- und Speicherfunktionen der Böden sind in versiegelten Berei-chen nicht und in teilversiegelten Bereichen nur eingeschränkt gegeben.  
Schulanbau mit neuer Zuwegung: ca. 400 qm abzüglich 300 qm asphaltierter Bolzplatz = 100qm Neuversiegelung.   Hinzu kommt die Neuversieglung für die Neuanlage eines versiegelten Bolzplatzes von ca. 200qm. Dieser wird jedoch flächensparend an die bestehende teilversiegelte Laufbahn ein-geplant.  Insgesamt ist von einer Neuversiegelung vom 300qm auszugehen. 
Die Bodenfunktion als Pflanzenstandort und Lebensraum für Organismen, Flächen für die Kaltluft- und Frischluftentstehung gehen verloren. 
Der Bodenfaktor Grundwasserneubildung kann positiv über die Versickerung bzw. die Sammlung des Niederschlagswassers in einer Zisterne beeinflusst werden. Die Versicke-rungsfähigkeit des Bodens ist jedoch über das noch ausstehende Boden- und Entwässe-rungsgutachten zu beurteilen. 
Das Bodenmechanische Büro gibt den Hinweis, dass der Oberboden nicht überbaut werden darf und daher vor der Baumaßnahme separat abzuschieben, seitlich zu lagern und wenn möglich vor Ort wieder zu verwerten ist. 
 
Sachgerechter Umgang mit Abfällen 
Bedingt durch die Entsorgung von Asphalt und Bodenmaterial erfahren die Abbruch- und Aushubmassen eine abfallrechtliche Relevanz. 
Die geo- und abfalltechnischen Untersuchungen der Firma Gumm zeigen den erforderlichen Umgang mit den anfallenden Abbruch- und Aushubmassen an. 
Zur abfalltechnischen Deklaration der angetroffenen Materialien wurden insgesamt eine As-phaltprobe und zwei bodenmischproben aus der Kernbohrung und den Kleinrammbohrungen abfalltechnisch untersucht. 
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Die Asphalteinzelprobe wurde auf die für Asphalt typischen Schadstoffparameter PAK nach EPA im Feststoff und Phenole in Eluat10 chemisch analysiert. 
In der Mischprobe MP1 wird der Parameter für PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwas-serstoffe der Vorsorgewert der BBodSchV überschritten. Aufgrund dieser Überschreitungen gemäß BBodSchG und BBodSchV ist durch die Verfüllung der Materialien eine schädliche Bodenveränderung zu besorgen. Es wird lt. Gutachten empfohlen, das Material nicht zur Herstellung einer durchwurzelbaren Schicht heranzuziehen. 
In der Mischprobe MP2 werden die Vorsorgewerte der BBodSchV eingehalten. Gemäß BBodSchG und BBodSchV ist durch die Verfüllung der Materialien keine schädliche Boden-veränderung zu besorgen. 
Der Asphaltaufbruch der Probe BK2 weist nur geringfügige erhöhte Gehalte an PAK auf. Somit ist der untersuchte Asphaltaufbruch als nicht teer-/pechhaltig eingestuft und kann im Falle einer Abfuhr unter Vorlage der PAK-Analysewerte in einem Asphaltrecyclingwerk mit der Abfallschlüsselnummer 17 03 02 verwertet werden. 
Aus abfalltechnischer Sicht ist im Rahmen der geplanten Baumaßnahme von Seiten des Auf-tragnehmers der Nachweis zu erbringen, dass unbelastete Böden verarbeitet werden. Wei-terhin sind hinsichtlich der Entsorgung und des Aushub die Vorgaben des Leitfadens des rheinlandpfälzischen Landesamts für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Mainz vom Mai 2007 zu beachten. 
Es ist weiterhin zu beachten, dass es sich bei den Auffüllungen um anthropogen beeinflusste Böden handelt, die in der Zusammensetzung variieren und Fremdbestandteile enthalten können. Dies soll im Leistungsverzeichnis in der entsprechenden Position ausgewiesen wer-den. Bei Böden mit dem Zuordnungswert Z0 kann davon ausgegangen werden, dass keine Beeinträchtigungen der Schutzgüter Grundwasser, Boden und menschliche Gesundheit stattfinden. Der Einbau ist uneingeschränkt möglich. 
Der Einbau von Böden mit Schadstoffbelastungen bis zu Z2 ist nur unter Einhaltung definier-ter technischer Sicherungsmaßnahmen möglich.  
Der untersuchte Asphalt weist nur geringfügige erhöhte Gehalte an PAK auf. Somit ist der Asphaltaufbruch als nicht teer-/pechhaltig einzustufen und kann im Falle einer Abfuhr unter Vorlage der PAK-Analysenergebnisse in einem Asphaltrecyclingwerk mit der Abfallschlüs-selnummer 17 03 02 verwertet werden. 
Begründung In § 1 Bodenschutzgesetz heißt es, dass nachhaltige Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen sind. 
Wege und Plätze sind aus versickerungsfähigem Material herzustellen (Schotterdecken, wassergebundene Decken, offenfugiges Pflaster, Rasengittersteine etc.). Auch der Unterbau ist entsprechend wasserdurchlässig herzustellen 
Es dürfen keine wassergefährdenden auswasch- und auslaugbaren Materialien für den Stra-ßen- und Wegebau verwendet werden. 
                                                
10 Das ausgetragene Gemisch aus Lösungsmitteln und gelösten Substanzen ist das Eluat. 
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Außerdem dürfen keine Erdaufschlüsse erfolgen, bei denen schützende Deckschichten dau-erhaft vermindert werden oder bei denen das Grundwasser freigelegt wird. 
Bodenaushub und Entsorgung sind gemäß dem Abfalltechnischen und geotechnischen Untersuchungsbericht (wie vorangegangen zusammengefasst) zu behandeln. 
VI.II. Klima 
Bestand und Bewertung Das Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand von Planig. Die Bebauung geht allmählich in die offene Landschaft mit einer überwiegenden landwirtschaftlichen Nutzung über. Es befinden sich nur jeweils östlich angrenzend eingegrünte Tennisanlagen und weiter nördlich ein Friedhof.  
In der Karte zum Klimahaushalt sind die anliegenden Offenlandflächen bedeutsam für die Kalt- und Frischluftproduktion mit einem lokalklimatischen wirksamen Zufluss auf den Stadt-teil Planig. Das Gebiet selbst ist als eine sonstige Freifläche im Siedlungsraum mit klimaöko-logischen Ausgleichsfunktionen dargestellt. Weiter südlich besteht durch enge Bebauung ei-ne Riegelwirkung, die die Kaltluftzufuhr in den Stadtteil behindert. 

 Abb. 8 Auszug aus dem Landschaftsplan zum Flächennutzungsplan, 
Themenkarte: Klimahaushalt  

Die Schule selbst liegt in einem klimabegünstigten Bereich, der durch die Ortsrandlange gut mit Frisch- und Kaltluft versorgt werden kann. Direkten Einfluss auf das Wohlbefinden sind durch den hohen Anteil an Rasen-/Wiesenflächen gegeben. denn im Gegensatz zur Luftfilte-rung benötigt die Kaltluftentstehung niedrige Vegetationsformen. 
Der Abkühlungseffekt hängt von den physikalischen Eigenschaften des Erdbodens sowie vom Bewuchs ab, wie einige Werte der Kaltluftproduktion (in m³ pro [m² • h]) veranschauli-chen11: 
Großstadt, Süßwasser 0,0                                                 
11 Meyers Lexikonredaktion, Prof. Dipl.-Met. Hans Schirmer (et al): Wetter und Klima, 1989. 

Ungefähre Lage des Plangebietes 
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Kleinstadt, Wald 0,6 Heide, Busch 8,4 Acker, Wiese 12,0 
Der Gehölzanteil wirkt sich positiv auf eine gute Luftqualität aus.  
Auswirkungen der Planung und Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung Für die Zuwegung und die Verlagerung des Bolzplatzes werden Bäume und Sträucher ent-fernt werden. Der Schulanbau entsteht überwiegend auf befestigtem Gelände des heutigen Bolzplatzes, dennoch werden Flächen neu versiegelt. 
Der neue Baukörper wird im Sinne der Nachhaltigkeit direkt an das bestehende Gebäude angegliedert, so dass nur minimal in den Naturhaushalt eingegriffen wird. Jedoch können sich Auswirkungen auf das Mikroklima durch die Speicherung und Abstrahlung von Sonnen-wärme im unmittelbaren Bereich ergeben, - wie sie jede Neuversiegelung darstellt. Die Tem-peraturerhöhungen können durch die Kaltluft, die von den umgebenden großen Flächen über das Plangebiet streicht, ausgeglichen werden.  
Aus lufthygienischen Gründen sind größere, heimische Bäume mit einem Mindeststammum-fang von 16 bis 18 cm zu pflanzen.  
Es sollte auf Kiesel und ähnliche Gesteine zur Gestaltung der benannten Flächen verzichtet werden, da sich diese durch das Aufheizen der Fläche ungünstig auswirken.  
Vorteile eines großen Straßenbaumes12 
− Vermindert die Aufheizung durch Beschattung − Kann pro Tag ca. 500 l Wasser verdunsten − Verbessert das Bioklima in der Stadt − Kann an einem Sonnentag ca. 56 kg CO2 aufnehmen − Kann pro Jahr ca. 120 kg Staub binden − Kann zum Lärmschutz beitragen 
Begründung Entsprechend der wachsenden Bedeutung der Bekämpfung des Klimawandels und der An-passung an den Klimawandel für die Bauleitplanung wurde im Baugesetzbuch der §1 erwei-tert. Im eigefügten Absatz 7 heißt es: 
„Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawan-del entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen.“ 
VI.III. Wasser 
Bestand und Bewertung  Im nahen Umfeld und im Plangebiet selbst, gibt es keine Oberflächengewässer und keine Gräben an Wegrändern oder dergleichen. Das nächste Oberflächengewässer ist der Appel-bach in ca. 500m Entfernung. 
                                                
12 Zur Funktion von Bäumen und Pflanzen in der Stadt, Regionalverband Ruhr, Vortrag vom 
13.06.2012 in Recklinghausen. 



Bebauungsplan Nr. P10, 2.Änderung 

 Stadt Bad Kreuznach   Stand Offenlage Mai 2017 

-34-

Der Geltungsbereich der Bebauungsplan-Änderung und der gesamte Geltungsbereich des Ursprungs-Bebauungsplanes liegen in der Wasserschutzzone III B eines zugunsten der Stadtwerke Bad Kreuznach abgegrenzten, aber noch nicht rechtskräftigen Wasserschutzge-bietes (WSG „Bad Kreuznach, südlich der Nahe“). Das Wasserschutzgebiet hat durch die Abgrenzung Planreife erlangt und ist somit zu beachten. 
Es liegt ein Entwurf des Verbotskataloges13 mit verbotenen und beschränkten zulässigen Handlungen für die Zone IIIB vor. 
Auswirkungen der Planung und Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung Die Beurteilung der Auswirkungen sowie die Maßnahmen stützen sich fast ausschließlich auf die Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord vom 07.04.2017, Regio-nalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz. Wesentlich ist die Forderung zum Rückbau des vorhandenen Schluckbrunnens und die Verwendung von Niederschlagswasser unter Berücksichtigung der vorgesehenen Dacheindeckung  
Sämtliche Aussagen unter den Punkten a) bis h) sind als Hinweise in den Bebauungsplan aufzunehmen. 
Die relevanten Inhalte sind im folgenden kurz wiedergegeben. 
Die Beseitigung des Niederschlagswassers soll unter Berücksichtigung der §§ 5 und 55 WHG und des § 13 Abs. 2 LWG erfolgen 
Im Falle einer Versickerung ist zu beachten, dass diese über die belebte Bodenzone in das Grundwasser zu erfolgen hat. Für potentiell verunreinigtes Niederschlagswasser ist dabei die sachgerechte Wiedereinleitung in den natürlichen Wasserkreislauf nach dem DWA-Regelwerk M 153 zu ermitteln. 
Ferner ist nachweislich sicherzustellen, dass aufgrund von Starkregenereignissen abfließen-den Wasser im Außenbereich zurückgehalten oder schadlos durch die Bebauung zum Ge-wässer geleitet wird.  
Das von Dächern anfallende Niederschlagswasser darf nur über mit mindestens 30 cm star-ken und begrünten Mutterboden bedeckten Mulden versickern. Gegen eine Versickerung des von metallisch blanken Dächern abfließenden Niederschlagswasser nach Reinigung über dafür bauartzugelassene Filter oder über die belebte Bodenzone unter Einhaltung der qualitativen Vorgaben (zu-, zink- und bleigedeckten Dächer unter 5.3.2) des Merkblattes DWA-M 153 bestehen keine Einwände. Hierbei ist auf die Wartung (Austausch) der Filter oder Bodenpassagen zu achten. 
Der bestehende Brunnen ist nach dem DVGW Arbeitsblatt W 135 ordnungsgemäß zurück-zubauen. Hierzu ist ein durch eine fachkundige Person erstellter Rückbauplan zur wasser-wirtschaftlichen Abstimmung der für die Zulassung des Brunnens zuständigen Wasserbe-hörde vorzulegen. Hierbei ist die evtl. Belastung am bisher betriebenen Schluckbrunnen mit Schwermetall aus der bestehenden Dachdeckung zu bewerten. 

                                                
13 Bad Kreuznach – Wasserschutzgebiet ‚Nördlich/Südlich der Nahe‘, Entwurf des Verbotskataloges in 
Anlehnung an DVGW W 101, Stand Juni 2006 siehe Kapitel: IV.III.1. 
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Außerdem ist das Errichten und Erweitern von Sport- und Freizeitanlagen verboten, ausge-nommen sind Einrichtungen mit ordnungsgemäßer leitungsgebundener Abwasserentsor-gung. 
Baustelleneinrichtungen, Baustofflager und Wohnunterkünfte für Baustellenbeschäftige sind nur mit ordnungsgemäßer leitungsgebundener Abwasserentsorgung erlaubt. 
Während der Bauphase ist sicherzustellen, dass keine grundwassergefährdenden Stoffe in den Boden einsickern können. 
 
Falls jedoch eine Versickerung nicht möglich ist, soll grundsätzlich die Möglichkeit der Nie-derschlagswassersammlung in einer Zisterne geprüft werden. Aus hygienischen Gründen ist das gesammelte Wasser nur zur Bewässerung von Vegetationsflächen zu verwenden. 
Begründung Grundsätzlich wirken sich alle offenen Böden (Wiese, Rasenflächen) und Bewuchsflächen positiv auf eine Grundwasseranreicherung aus, da sie einen Großteil der Niederschläge auf-nehmen und gedrosselt an das Grundwasser weiterleiten können. 
Die Versickerungsfähigkeit sowie die Zulässigkeit der Versickerung innerhalb des Wasserschutzgebietes bedürfen genauerer Abklärung mit den zuständigen überge-ordneten Behörden und sind in einer gutachterlichen Stellungnahme nachzuweisen. Dies vor allem vor dem Hintergrund dass das Planvorhaben in Wasserschutzzone IIIB liegt. Die erforderlichen Gutachten sind in Bearbeitung. 
. 
VI.IV. Natur, Landschaft Vegetationsstrukturen 
Bestand und Bewertung 
Schutzgebiete Die Natura 2000-Gebiete Vogelschutzgebiet Nahetal und das FFH-Gebiet Untere Nahe be-finden sich in ca. 2 km- Luftlinie entfernt. Das nächstgelegene Biotop der Biotopkartierung Nr. 6113-0174-2009 ‚Appelbach und Graben‘ befindet sich in ungefähr 500m Luftlinie. 



Bebauungsplan Nr. P10, 2.Änderung 

 Stadt Bad Kreuznach   Stand Offenlage Mai 2017 

-36-

 
Abb. 9 Entfernung zu Natura 2000 Gebieten und kartierten Biotopen 

 
Der Schulbereich besteht aus vielfältigen Vegetationsstrukturen. Neben großen Wiesen- und Rasenflächen sind dies Einzelbäume, Baumgruppen, Sträucher und die unterschiedlichen Saum- und Krautbereich. 
Das städtische Baumkataster führt nachfolgende Einzelbäume in diesem Bereich auf:  

Baumart Anzahl Pflanzjahr Von - bis Aesculus hippocastanum 1 1998 Aesculus carnea 1 1998 Acer platanoides 4 1998,2000 Acer pseudoplatanus 1 2000 Acer campestre 1 1998 Alnus spaethii 2 2013,2014 Amelanchier lamarckii 1 1998 Carpinus betulus 3 1998,2000,2001 Celtis australis 2 2014 Corylus colurna 1 2001 Fraxinus excelsior 1 1998 Juglans regia 4 1998,2003 Populus simonii 2 1988 Populus tremula 2 1989-2010 Prunus avium 2 1998 Pyrus calleryana 1 1998 Sorbus americana 1 1998 Salix alba 1 1998 Sorbus aria 2 1998 Sorbus domestica 1 1998 Tilia cordata 9 1989 – 1998 Tilia intermedia 3 2002-2004  
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Der Bäume sind größtenteils durchschnittlich 20 Jahre alt. Sie sind nach der Vitalitätseinstu-fung gut bis mittelmäßig eingestuft, wobei hier ausschließlich die Verkehrssicherheit beurteilt wird und nicht die Bedeutung für die Fauna, Klima und Ortsbild. 
Im Geltungsbereich kommen aufgrund der vorhandenen Biotop- und Nutzungstypen keine besonders geschützten Pflanzenarten vor, für die Verbote gem. § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG gelten. 
Auswirkungen der Planung und Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung Die Natura 2000-Gebiete und das kartierte Biotop werden von der Planung nicht beeinträch-tigt. 
Der Anbau der Schule ist so gelegt, dass überwiegend der asphaltierte Bolzplatz mit den stark beanspruchten Randflächen bebaut wird. Für die Zuwegung und die Neuanlage des Bolzplatzes müssen jedoch Bäume und Sträucher gefällt werden. Außerdem können beste-hende Bäume in der Nähe der Baustelle von der Baumaßnahme verletzt werden. 
Eine mögliche Versickerungsfläche/-mulde ist landschaftlich so einzubinden, dass keine ne-gativen Auswirkungen entstehen. 
Die nördlich gelegenen, festgesetzten Grünflächen verhindern eine weitere Bebauung in die-sem Bereich.  
Bäume sind dauerhaft zu erhalten. Während der Bauarbeiten sind sie gemäß DIN 1892014 zu schützen.  
Bei Abgang sind die Bäume gleichartig, mindestens jedoch mit einer Baumqualität 3 x ver-pflanzt, StU: 16 – 18 zu ersetzen. Dies betrifft auch die Bäume, die für die Baumaßnahmen incl. der neu gestalteten Außenbereiche mit Bolzplatz o.ä. gefällt werden müssen. 
Die Rodung von Gehölzen ist gemäß den gesetzlichen Vorgaben des BNatSchG auf den Zeitraum von (jeweils einschließlich) Anfang Oktober bis Ende Februar zu beschränken. 
Begründung In §1 Bundesnaturschutzgesetz heißt es, dass Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich, so zu schützen ist, dass die biologische Vielfalt und die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes auf Dauer zu sichern sind. 
VI.V. Artenschutz und Biodiversität 
Die oben genannten unterschiedlichen Strukturen bieten Lebensraum für eine Vielfalt von Ar-ten. Aufgrund der räumlichen Nähe zur eingegrünten Kleingartenanlage und zur offenen Landschaft können sich auch Arten dieser Lebensräume hier aufhalten. 
Das Plangebiet am Siedlungsrand besitzt unterschiedliche Vegetationsausstattungen und spielt für die biologische Vielfalt eine Rolle, auch wenn die Zusammensetzung der Einzel-strukturen jeweils eher durchschnittlich ist. 
Folgende Tierarten sind aufgrund der Vegetationsstrukturen im Gebiet zu erwarten: • Gehölzstrukturen: Insekten (Hautflügler, Käfer), Vögel, Spinnentiere • Heckenstrukturen; Kleinsäuger, Käfer, Vögel, Insekten, Spinnentiere • Gräser und Kräuterfluren: Vögel, Insekten, Spinnentiere 
                                                
14 DIN 18920‚ Schutz von Bäumen, Pflanzenbestände und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen‘  
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Planungsrelevant sind die Arten gemäß Anhang IV FFH-RL sowie alle heimischen Vogelar-ten gemäß Art. 1 VS-RL( europäischen Vogelarten). 
Aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen und darauf zurückzuführenden Lebensräume ist nicht mit dem Vorkommen der in Anhang IV aufgeführten Säugetierarten, Reptilien, Tag und Nachtfalter, Käfer, Libellen und Weichtiere zu rechnen. 
Da der Baumbestand im Gebiet relativ jung ist, können höhlenbewohnende Säugetiere (Fle-dermausarten), ausgeschlossen werden. 
Eine Kartierung der Avifauna wurde nicht vorgenommen. Aufgrund der Vegetationsstrukturen und der Störung im Gelände durch den Schulbetrieb, ist von weitverbreiteten Vogelarten der Gartenanlagen, Hecken und Gehölzen, aber auch Nahrungsgäste aus der angrenzenden Kulturlandschaft auszugehen.  
Auswirkungen der Planung und Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung Die wesentliche Beeinträchtigung für die Vogelwelt wird sich durch den Verlust von Ge-hölzstrukturen und Einzelbäume ergeben. Dies bedeutet eine Verringerung von Teillebens-räumen, insbesondere von Brut-, Ruhe-, und Nahrungshabitaten. Für jeden zu fällenden Baum mit einem Stammumfang größer gleich 60 cm ist daher ein Nistkasten in unmittelbarer Nähe anzubringen.  
Bäume sind dauerhaft zu erhalten. Während der Bauarbeiten sind sie gemäß DIN 1892015 vor Beschädigungen des Wurzelraumes, des Stammes und der Krone zu schützen.  
Bei Abgang sind die Bäume gleichartig, mindestens jedoch mit einer Baumqualität 3 x ver-pflanzt, StU: 16 – 18 zu ersetzen. Dies betrifft auch die Bäume, die für die Baumaßnahmen incl. der neu gestalteten Außenbereiche mit Bolzplatz o.ä. gefällt werden müssen. 
Die Rodung von Gehölzen ist gemäß den gesetzlichen Vorgaben des BNatSchG auf den Zeitraum von (jeweils einschließlich) Anfang Oktober bis Ende Februar zu beschränken. 
VI.VI. Mensch 
Bestand und Bewertung Zurzeit erfolgt die Bereitstellung der Mittagsverpflegung an der Ganztagsschule der Grund-schule Planig übergangsweise in einem angemieteten Container. Es fehlen die für einen Ganztagsbetrieb notwendigen Spiel- und Ruheräume und einen Raum für eine Sozialarbeite-rin. Diese Situation bedarf dringend einer nachhaltigen Veränderung. 
Radon 
Grundsätzlich ist anzumerken, dass für die gesamte Stadt Bad Kreuznach ein höheres Ra-donpotenzial anzunehmen ist. Grundlage für diese Annahme sind die vorhandenen Ge-steinsformationen die im Bereich Bad Kreuznach anstehen.16 

                                                
15 DIN 18920 ‚Schutz von Bäumen, Pflanzenbestände und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen‘  
16 Gesprächsvermerk: Landesamt für Geologie und Bergbau, Geologiedirektor Hr.. Dr. Hanek, 
07.03.2012 
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‚Radon ist ein radioaktives Edelgas, das aus dem natürlich vorkommenden, radioaktiven Schwermetall Uran entsteht. Uran ist, wenn auch nur in geringer Konzentration, überall in der Erdkruste vorhanden, weshalb auch Radon als dessen Folgeprodukt dort überall entsteht. Das gasförmige Radon gelangt mit der Bodenluft über Klüfte und den Porenraum im Gestein und Boden in Boden und Gebäude. Ist das Radon im Gebäude lagern sich die ebenfalls ra-dioaktiven metallischen Zerfallsprodukte an feinste Staubpartikel in der Raumluft an und können lange Zeit in der Luft schweben und eingeatmet werden‘.17 
Innerhalb der Radonprognosekarte des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz ist das Gebiet mit einem erhöhten (40 – 100 kBq/cbm) mit lokal hohem Radonpotenzial (≥100 kBq/cbm) in und über einzelnen Gesteinshorizonten eingestuft. Dies bedeutet, dass sich ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen entschieden werden sollte. 
Zur sicheren Einstufung und zum weiteren Vorgehen und Einplanung in das Planvorhaben  wurde von Seiten der Stadt ein Radongutachten18 beauftrag: 
In der untersuchten Bodenluftprobe wurde ein erhöhter Radon-Gehalt festgestellt, der eine Einstufung in das Radon-Vorsorgegebiet der Klasse II ergibt. Damit sollte für das zu errich-tende Gebäude Vorkehrungen getroffen werden, um die Radon-Konzentrationen in der Raumluft zu minimieren. Ziel sollte eine maximale Dauerkonzentration < 100 Bq/m³ sein, um möglichen Gesundheitsgefährdungen der Bewohner und Beschäftigten vorzubeugen. Ge-mäß dem noch nicht verabschiedeten Radon-Schutzgesetz sollten hier folgende Maßnah-men ergriffen werden: 
- Abdichtung gegen Bodenfeuchte gemäß DIN 18195 und spezielle radondichte Folien zur Abdichtung im erdberührten Bereich. 
- Generell Einbau einer bewehrten Beton-Bodenplatte mit einer Mindeststärke von 15 cm. 
- Sorgfältige Abdichtung aller Leitungsdurchlässe. 
- Einbau einer Flächen- und Ringdränage um ein Ausgasen des Radons nach außen zu ermöglichen. 
Die oben genannten Aussagen basieren auf punktförmigen Aufschlüssen. Sollte im Zuge der Aushubarbeiten bei der Errichtung des Gebäudes ein von den Ausführungen abweichender Bodenaufbau angetroffen werden, ist der Gutachter auf jeden Fall heranzuziehen. Sämtliche Aussagen, Empfehlungen und Bewertungen basieren auf dem in diesem Bericht beschrie-benen Erkundungsrahmen und den hierbei gewonnenen Erkenntnissen. 
Auswirkungen der Planung und Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung Der Anbau ist aufgrund der gestiegenen Anforderungen und die Umstellung auf einen Ganz-tagsschulbetrieb dringend notwendig.  
Zur barrierefreien Erschließung wird außerdem ein Aufzug eingebaut, sodass alle Kinder an dem Schulunterricht teilnehmen können. 

                                                
17 Landesamt für Geologie und Bergbau 
18 Umwelttechnische Stellungnahme, Radonmessung im Untergrund, Labor Gumm, Laufersweiler, 
16.03.2017. 
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Eine Erhöhung des Fahrzeugverkehrs ist nicht zu erwarten. Es entsteht, außer der einmali-gen Zulieferung pro Tag für die Mensa, kein weiterer zusätzlicher Verkehr, der belastend wirken könnte. 
Erhöhte Lärmimmissionen sind nicht zu erwarten, da es sich um eine Mensa und Multifunkti-onsnutzung handelt, die für die vorhandene Schüleranzahl ausgerichtet ist.  
Die Naherholung, d.h. der Spaziergang zu benachbarten Feldflur wird durch die Planung in keiner Weise beeinträchtigt. 
Das Thema Radon wurde über ein entsprechendes Gutachten abgeklärt. Die Ergebnisse sind in die Bauausführung einzuarbeiten. 
VI.VII. Ortsbild 
Bestand und Bewertung Das Plangebiet liegt am östlichen Ortsrand von Planig und geht als eine öffentlich genutzte Grünfläche (Friedhof. Große Rasen-Wiesenfläche, Tennisanlagen, kleingärtnerische Nut-zung) wie im Flächennutzungsplan ausgewiesen, allmählich in die freie offene landwirtschaft-lich genutzte Landschaft über.  
Dieser Landschaftsteil gehört zum Wöllsteiner Hügelland, dass gekennzeichnet ist durch sanft geformte Hügellandschaften mit weiten Tälern, breiten Rücken und einzelnen Kuppen Der Bosenberg erhebt sich mit 226 m ü. NN östlich des Plangebietes. Die Landschaft ist fast waldfrei und mit wenigen Ausnahmen auch gering durch Gehölze oder Bäume gegliedert. 
Die eingegrünte Schulanlage gliedert sich sehr gut in den sanften Übergang zur freien Land-schaft ein. Noch haben die gepflanzten Bäumen nicht ihren charakteristischen Wuchs er-reicht, dafür sind die Bäume noch zu jung und vielleicht auch mit zu geringem Stammumfang gepflanzt worden.  
Auswirkungen der Planung und Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung Von der Straßenseite ist auf eine Eingrünung mit standortgerechten, heimischen Gehölzen zu achten. Der nördliche Bereich ist als Fläche nach § 9 /1) Nr. 25b BauGB zu erhalten.  
Die Baumpflanzungen dürfen nicht zu nah an dem Gebäude vorgenommen werden, da diese den anstehenden Ton entwässern und somit Schäden am Gebäude auftreten können. 
Die Eingrünung dient zur Einbindung des Gebäudes in die umgebende Landschaft. Auf den Grünflächen sind ggf. Ersatzpflanzungen in den randlichen Bereichen für die Rodung der Gehölze im Zuge der Bebauung vorzunehmen.  
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Abb. 10 Fotos Bestandssituation19 
VI.VIII. Sach- und Kulturgüter 
Denkmalpflegerische Belange sind insofern betroffen, als sich die Katholische Pfarrkirche St. Gordianus, Biebelsheimer Straße 4, in unmittelbarer Nähe vom Plangebiet befindet.  
Sie ist als Bauliche Gesamtanlage (§ 5 Abs. 2 DSchG) Bestandteil der Denkmalliste (www.gdke-rlp.de/kulturdenkmäler) und genießt infolgedessen Umgebungsschutz lt. § 4 Abs. 1 DSchG, der sich u.a. auf angrenzende Bebauungen, Sichtachsen und städtebauliche Zu-sammenhänge beziehen kann.  
Auswirkungen der Planung Um die Auswirkungen einordnen zu können ist eine genaue Prüfung nötig. Die zuständige Generaldirektion kulturelles Erbe Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege ist deshalb wei-teren Verfahrensablauf zu beteiligen. 
 
. 
VI.IX. Zusammenfassung 
Bei der Maßnahme handelt es sich um einen dringend benötigten Anbau mit einer Mensa und Multifunktionsräumen, die flächensparend an das vorhandene Schulgebäude angeglie-dert ist.  
Ein Teil der vorhandenen Laufbahn wird in einen Bolzplatz umgeplant, sodass die Flächen-neuversiegelung geringer ist. 
Die Verlagerung bzw. Neubau des Bolzplatzes dagegen auf eine mit Bäumen und Sträu-chern bestandenen, offene Fläche bedingt die Entfernung von Gehölzen und damit einher-gehend die Reduzierung von Lebensraum für Tierarten, insbesondere Vogelarten. Als Er-satzmaßnahme wird deshalb für den Verlust von Teillebensräumen die Anbringung von Nist-
                                                
19 Fotos Stadtverwaltung Bad Kreuznach; August 2014. 
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kästen bei zu fällenden Bäumen mit einem Stammumfang größer gleich 60 cm vorgeschla-gen. Die Nistkästen sind in unmittelbarer Nähe fachgerecht anzubringen. 
Für jeden zu rodenden Baum ist außerdem Ersatz zu leisten mit einer Neupflanzung von heimischen Baumarten mit einem Stammumfang von 16 bis 18 cm.  
Die konkrete Umsetzung der Niederschlags- und Oberflächenwasserversickerung ist noch gutachterlich zu klären. Es ist zudem die Sammlung von Niederschlagswässern mittels einer Zisterne zu prüfen. Das gesammelte Wasser könnte zur Bewässerung der Vegetationsflä-chen dienen. 
Vorsorge in Bezug auf Radon ist gutachterlich abgeklärt und in die Ausführungsplanung auf-zunehmen. 
Die Entsorgung des asphaltierten Bolzplatzboden ist gemäß dem abfalltechnischen und geo-technischen Untersuchungsbericht des Bodenmechanischen Labor Gumm zu veranlassen (siehe Anlage 1 zur Begründung). 
 
VII. Bodenordnung - Statistik 
VII.I. Bodenordnende Maßnahmen und Kosten  
Das Gelände befindet sich im Eigentum der Stadt Bad Kreuznach. Bodenordnende Maß-nahmen werden durch die Änderungsplanung nicht erforderlich. 
VII.II. Statistik 
Ursprungsbebauungsplan mit vereinfachter Änderung Fläche für den Gemeinbedarf gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauNVO ca.  10.224 qm 
Verkehrsflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB ca.  776 qm 
Gesamtgeltungsbereich ca.  11.000 qm 
 2. Änderung Fläche für den Gemeinbedarf gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauNVO ca.  10.224 qm 
Verkehrsflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB ca.  776 qm 
Gesamtgeltungsbereich der Bebauungsplanänderung ca.  11.000 qm 
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Die Übereinstimmung des Inhalts der Begründung mit den Beschlüssen des Stadtrates wird bekundet. 

 
Bad Kreuznach, den ______________________ 

 
 

_______________________________________ 
Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer 
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1. ALLGEMEINE ANGABEN

1.1 Anlass und Auftrag

In 55543 Bad Kreuznach, Ortsteil Planig soll die Grundschule durch den Anbau einer Mensa

mit Multifunktionsräumen erweitert werden.

Gemäß der Radonprognosekarte des Bundesamtes für Strahlenschutz ist für die Region Bad

Kreuznach ein hohes Radonpotential von größer 100 kBq/m3 in der Bodenluft zu erwarten.

Um mögliche Radonbelastungen zu bewerten und um eventuell notwendige Abdichtungs-

maßnahmen planen zu können, wurde das Bodenmechanische Labor Gumm wurde von der

Stadtverwaltung Bad Kreuznach eine Radonmessung im Untergrund des Baufeldes durchzu-

führen.

Mit diesem Bericht werden die Ergebnisse der umwelttechnischen Erkundung des Unter-

grundes bezüglich der möglichen Radonkonzentration in der Bodenluft dokumentiert. Die

Ergebnisse der Baugrunderkundung sind im Gutachten des Bodenmechanischen Labors

Gumm Nr. 16 1154-01 vom 30.08.2017 dargestellt.

1.2 Regionale Geologie und Hydrogeologie

Das Gebiet der Stadt Bad Kreuznach liegt geologisch gesehen im Übergangsbereich des

Saar-Nahe Beckens zum Mainzer Becken.

Das Saar-Nahe Becken setzt sich insbesondere aus kompakten Sedimenten des Rotliegen-

den (Sand- Schluff- und Tonsteine, Konglomerate) sowie aus sauren (Rhyolith) und interme-

diären Magmatiten (Andesite und Basalte) des Perms zusammen.

Das Mainzer Becken wird durch quartäre und tertiäre Sedimente geprägt. Die tertiären Se-

dimente setzen sich überwiegend aus marin beeinflussten Ablagerungen zusammen und

umfassen in der Umgebung von Bad Kreuznach das „Mergeltertiär“. Dieses umfasst haupt-

sächlich Tone und Tonmergel.

Während des Quartärs waren die permischen und tertiären Gesteine der Verwitterung aus-

gesetzt. In den Fluss- und Bachauen, besonders im Einflussbereich der Nahe, wurden die

Gesteine fluviatil überarbeitet und verändert.
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2. DURCHGEFÜHRTE UNTERSUCHUNGEN UND PROBENAHME

Am 10.03.2017 wurden die Geländearbeiten durchgeführt. Das Untersuchungsprogramm

wurde den örtlichen Gegebenheiten angepasst:

 1 Sondierung bis 1,0 m unter Geländeoberkante (u. GOK). Die Sondierung Nr. 1 (RM 1

Gebäudemitte) wurde in der Gebäudemitte des neu zu errichtenden Anbaus.

 1 Bodenluft-Messungen der Radon-Konzentrationen im Bohrloch (vgl. Anlage 1).

2.1 Örtlicher Bodenaufbau / Schichtenbeschreibung

Im Rahmen der Untersuchung wurde in der Sondierung Nr. 1 (RM 1 Gebäudemitte) bis zur

Bohrendtiefe von ca. 1,0 m Kies mit sandigen und schluffigen Anteilen angetroffen.

3.0 RADONMESSUNGEN

3.1 Bewertungsgrundlagen

Bodenluft/Radonuntersuchungen

Zur Beurteilung von potentiellen Belastungen des Untergrundes durch Radon wurde eine

Bodenluftprobe entnommen und direkt vor Ort auf ihre Zerfallsaktivität untersucht. Da es

bisher in der Bundesrepublik Deutschland keine verbindlichen Rechtsgrundlagen zur Bewer-

tung der Radon-Konzentration in der Bodenluft bzw. in der Raumluft gibt, wird zur Bewertung

der Entwurf der Radon-Richtlinie bzw. des Radon-Schutzgesetzes herangezogen.

Danach werden je nach Aktivität in der Bodenluft folgende Radonvorsorgegebiete genannt:

 Radonvorsorgegebiet I : 20 bis 40 kBq/m³

 Radonvorsorgegebiet II : 40 bis 100 kBq/m³

 Radonvorsorgegebiet III : über 100 kBq/m³

Je nach Einstufung in die Vorsorgegebiete sind für Neubauten abgestufte präventive Maß-

nahmen zum radonsicheren Bauen vorgesehen. Ziel sollte sein, die maximale Radonkon-

zentration in der Raumluft auf unter 100 Bq/m³ zu reduzieren.

3.2 Radon-Untersuchung der Bodenluftprobe

Zur Überprüfung potentieller Belastungen des Untergrundes mit Radon wurden im Bereich

des geplanten Neubaus zwei Radon-Messungen an Bodenluftproben durchgeführt. Die Mes-

sungen wurden gemäß der Messanleitung der Bonner Arbeitsgemeinschaft Radon durchge-

führt. Das Probenahmeprotokoll ist in der Anlage 1 beigefügt. Zur Übersicht ist das Ergebnis

der Radonmessungen (RM) in der Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Analysenergebnis der Bodenluftprobe.
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Probenbezeichnung
Radon-Aktivität

[kBq/m
3
]

Einstufung

Radon-Vorsorgegebiet

Beurteilungswerte

gemäß Radon-Richtlinie

I : 20-40 kBq

II : 40 – 100 kBq

III : > 100 kBq

RM 1 Gebäudemitte 55 II

4.0 WEITERFÜHRENDE EMPFEHLUNGEN

In der untersuchten Bodenluftprobe wurde ein erhöhter Radon-Gehalt festgestellt, der eine

Einstufung in das Radon-Vorsorgegebiet der Klasse II ergibt. Damit sollte für das zu errich-

tende Gebäude Vorkehrungen getroffen werden, um die Radon-Konzentrationen in der

Raumluft zu minimieren. Ziel sollte eine maximale Dauerkonzentration < 100 Bq/m³ sein, um

möglichen Gesundheitsgefährdungen der Bewohner und Beschäftigten vorzubeugen. Ge-

mäß dem noch nicht verabschiedeten Radon-Schutzgesetz sollten hier folgende Maßnah-

men ergriffen werden:

 Abdichtung gegen Bodenfeuchte gemäß DIN 18195 und spezielle radondichte Folien

zur Abdichtung im erdberührten Bereich.

 Generell Einbau einer bewehrten Beton-Bodenplatte mit einer Mindeststärke von

15 cm.

 Sorgfältige Abdichtung aller Leitungsdurchlässe.

 Einbau einer Flächen- und Ringdränage um ein Ausgasen des Radons nach außen

zu ermöglichen.

5.0 ABSCHLIEßENDE BEMERKUNGEN

Die oben genannten Aussagen basieren auf punktförmigen Aufschlüssen. Sollte im Zuge der

Aushubarbeiten bei der Errichtung des Gebäudes ein von den Ausführungen abweichender

Bodenaufbau angetroffen werden, ist der Gutachter auf jeden Fall heranzuziehen.

Sämtliche Aussagen, Empfehlungen und Bewertungen basieren auf dem in diesem Bericht

beschriebenen Erkundungsrahmen und den hierbei gewonnenen Erkenntnissen.
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Das Bodenmechanische Labor Gumm ist gerne bereit, beim weiteren Vorgehen beratend zur

Seite zu stehen und fachliche Entscheidungshilfen zu geben.

Laufersweiler, den 16. März 2017

Werner Volker Gumm

(Dipl.-Geol.)



Bodenmechanisches Labor Gumm

Telefon: 06543 / 81837-0 info@labor-gumm.de

Fax: 06543 / 81837-19 www.labor-gumm.de

Auftraggeber: Anlage 1

Projekt:

Projekt-Nr.:

Projekt-Ort:

Bearbeiter:

Probenbezeichnung RM 1 Gebäudemitte

Datum 10.03.2017

Uhrzeit 13:00 - 13:30

Entnahmeort 1) FG

Oberfläche 2) W

Aufschlussart 3) PüH

Bohrdurchmesser [mm] 28

Bohrtiefe [m] SOLL: 1,1 m 1,0

Witterung 4) t, so

Temperatur [° C] 10°

Bodenansprache: G, s, u'

Kies, sandig, leicht schluffig

GW - GU

Messwert [kBq/m³] 55

Korrekturfaktor Tiefe

Messwert, korrigiert [kBq/m³]

Einstufung Radonvorsorgegebiet

(I: 20-40; II:40-100; III: >100 kBq/m³)

1) Entnahmeort: Freigelände (FG), Gebäude (GE), Deponie (DE) etc.
2) Oberfläche: Wiese (W), Auffüllung (A), Schwarzdecke (S) , Beton (B), Pflaster (P) etc.
3) Kleinrammbohrung (KRB), Pürckhauer (PüH) etc.
4) Witterung: trocken (t), feucht (f), Regen (r), Schnee (s), sonnig (so), bewölkt (bw), etc.

Geologie lt. Geol. Karte:

II

Tertiär, Mergel

Radonmessung (Bodenluft)
mittels "Bonner Sonde"

Stadtverwaltung Bad Kreuznach

Grundschule Planig, Anbau Mensa

16 1154

Bad Kreunznach, OT Planig

Konopka
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 Stadt Bad Kreuznach  Stand Abwägung frühzeitige Beteiligung 

 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit  
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 
Bebauungsplan Nr. P10, 2. Änderung 
 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) fand am Montag, 13.03.2017, um 17:30 Uhr, im 
Gasthaus Mayer, Heinrich-Kreuz-Straße 8 (Veranstaltungssaal), 55545 Bad Kreuznach die 
Erörterung des Vorentwurfes mit den Bürgern statt (Öffentlichkeitsbeteiligung). Dabei wurden die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und deren Auswirkungen öffentlich dargelegt.  
 
Es nahmen 6 Personen die Gelegenheit wahr, sich über die Planung zu informieren: 

 
 
 
Bedenken wurden im Rahmen der Bürgererörterung nicht vorgebracht. Die Planung wurde 
begrüßt. 
 
Zusätzlich lag der Vorentwurf, die textlichen Festsetzungen und die Begründung in der Zeit von 
Dienstag, 14.03.2017 bis einschließlich Mittwoch, 29.03.2017, bei der Stadtverwaltung, 
sowohl bei der Fachabteilung Stadtplanung und Umwelt, Viktoriastraße 13, Flur 2. 
Obergeschoss, 55543 Bad Kreuznach, wie auch barrierefrei im Verwaltungsgebäude Hochstraße 
48 (Erdgeschoss), während der allgemeinen Dienststunden zur Einsichtnahme aus. 
 
Im Rahmen der Auslegung gingen keine schriftlichen Anregungen ein.  
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Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  
 
Bebauungsplan Nr. P 10, 2. Änderung 
Planstand zum Zeitpunkt der Auslegung: März 2017 
  
 
Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 07.03.2017 am 
Verfahren beteiligt:  
 
Lfd. 
Nr. 

Behörde/Träger öffentlicher Belange Datum Anregung 

 Kreisverwaltung   

1.  Kreisverwaltung 
Untere Landesplanungsbehörde 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

  

2.  Kreisverwaltung 
Untere Naturschutzbehörde 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

  

3.  Kreisverwaltung 
Untere Wasserbehörde 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

  

4.  Kreisverwaltung 
Büro des Landrates Brand- und Katastrophenschutz 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

  

5.  Kreisverwaltung 
Untere Denkmalschutzbehörde 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

07.04.2017 Keine 

Bedenken 

6.  Kreisverwaltung 
Gesundheitsamt 
Ringstraße 4 
55543 Bad Kreuznach 

132.04.2017 Keine 

Bedenken 

 Obere Landesbehörden   

7.  SGD Nord,  
Regionalstelle Wasser- u. Abfallwirtschaft u. Bodenschutz 
Kurfürstenstraße 12-14 
56068 Koblenz 

27.03.2017 Hinweise und 

Anregungen 

8.  Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe 
Ernst-Ludwig-Straße 2 
55116 Mainz 

23.03.2017 Keine 

Bedenken 

9.  Landesamt für Geologie 
und Bergbau Rheinland-Pfalz 
Emy-Roeder-Straße 5 
55129 Mainz 

30.03.2017 Hinweise 

10.  Generaldirektion kulturelles Erbe 
Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege 
Schillerplatz 44 
55116 Mainz 

12.04.2017 Hinweise 

11.  Generaldirektion kulturelles Erbe 
Abt. Erdgeschichte 
Niederberger Höhe 1 
56077 Köblenz 

 Keine 

Bedenken 



Bebauungsplan Nr. P 10, 2. Änderung  

 

 Stadt Bad Kreuznach Stand der Abwägung frühzeitige Beteiligung April 2017 

Lfd. 
Nr. 

Behörde/Träger öffentlicher Belange Datum Anregung 

12.  Generaldirektion kulturelles-Erbe 
Direktion Landesarchäologie 
Festung Ehrenbreitstein 
56088 Koblenz 

  

 Vermessung / Kataster / Grundstücke   

13.  Vermessungs- und Katasteramt 
Ostdeutsche Straße 28 
55232 Alzey 

  

 Finanzen   

14.  Landesamt für Steuern Koblenz 
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 17 
56073 Koblenz 

  

15.  Finanzamt  
Außenstelle KH  
Hochstraße 5-7 
55545 Bad Kreuznach 

  

 Verkehr   

16.  Stadtbus Bad Kreuznach GmbH 
Ringstraße 128a 
55543 Bad Kreuznach 

  

17.  ORN Omnibusverkehr 
Rhein-Nahe GmbH 
Europaplatz 13 
55543 Bad Kreuznach 

  

18.  Landesbetrieb Mobilität 
Alzeyer Straße 27 
55543 Bad Kreuznach 

23.03.2017 Keine 

Bedenken 

 Leitungsträger   

19.  Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Planung NE 3 
Zurmaienerstraße 175 
54292 Trier 

31.03.2017 Keine 

Bedenken 

20.  Stadtwerke GmbH 
Bad Kreuznach 
Kilianstraße 9 
55543 Bad Kreuznach 

06.04.2017 Keine 

Bedenken 

21.  Deutsche Telekom 
T NL Südwest, PTI 12 
Poststraße 20-28 
55543 Bad Kreuznach  

  

22.  Elektrizitätswerk EWR Netz GmbH 
Klosterstraße 16 
67547 Worms 

  

23.  Amprion Zentrale 
Rheinlanddamm 24 
44139 Dortmund 

  

24.  Westnetz GmbH 
Regionalzentrum Rhein-Nahe-Hunsrück 
Hauptstraße 189 
55743 Idar-Oberstein 

  

25.  Creos Deutschland GmbH 
Zentrale Planauskunft 
Postfach 10 26 22 
66026 Saarbrücken  

14.03.2017  

 Kirche   
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Lfd. 
Nr. 

Behörde/Träger öffentlicher Belange Datum Anregung 

26.  Ev. Kirche in Hessen und Nassau 
Paulusplatz 1 
64285 Darmstadt 
 

  

27.  Pfarrei St. Gordianus 
St.-Gordianus-Straße 1 
55545 Bad Kreuznach 

  

 Verwaltung KH   

28.  23 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft   

29.  30 Rechtsamt   

30.  32 Ordnungsamt   

31.  37 Amt für Brand- und Katastrophenschutz    

32.  40 Amt für Schulen, Kultur u. Spor   

33.  51 Amt für Kinder u. Jugend   

34.  60 Bauverwaltung   

35.  65 Bauordnung und  Gebäudewirtschaft   

36.  66 Tiefbau- und Grünflächen   

37.  68 Bauhof   

38.  ABW Abwasserbeseitigungseinrichtung   

 Ortsbeiräte   

39.  Ortsbeirat Planig   

 Naturschutzverbände   

40.  Naturschutzbund Deutschland (DBV) 
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 
Frauenlobstraße 15-19 
55118 Mainz 

  

41.  Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) 
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 
Hindenburgplatz 3 
55118 Mainz 

  

42.  Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie 
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 
Osteinstraße 7-9 
55118 Mainz 

  

43.  Pollichia 
Verein für Naturforschung u. Landespflege e.V. 
Erfurter Straße  
67433 Neustadt a.d.W. 

  

44.  Landesaktionsgemeinschaft Natur und Umwelt 
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 
Richard-Müller-Straße 11 
67823 Obermoschel/Pfalz 

  

45.  „Die Naturfreunde“ 
Landesverband Rheinland-Pfalz 
Ebertstraße 22 
67963 Ludwigshafen 
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Nr.  Eingabesteller/in Datum Stellungnahme Äußerung und Erörterung der Verwaltung Abwägungs-
vorschlag 

2. Kreisverwaltung 
Untere Naturschutz-
behörde 

22.03.2017 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men 

Eine Abwägung ist  
nicht erforderlich. 

5. Kreisverwaltung 
Untere 
Denkmalbehörde 

07.04.2017 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men 
 
 
Die Behörden wurden in eigenen Anschreiben 
um Stellungnahme gebeten.  

Eine Abwägung ist  
nicht erforderlich. 

6. Kreisverwaltung Bad 
Kreuznach 
Gesundheitsamt 

13.04.2017 

 

Die Anregung wird begrüßt. 
 
 
Eine Veränderung der vorhandenen Situation 
bezüglich der Emissions- und Immissionswerte 
ist nicht zu erwarten. 

Eine Abwägung ist  
nicht erforderlich. 

7. SGD Nord,  
Regionalstelle 
Wasser- u. 
Abfallwirtschaft u. 
Bodenschutz 

27.03.2017 

 

 
 
 

Zu 1. 
Der Hinweis wird aufgenommen. 
 
 
 
 
 
Das Plangebiet befindet sich am Rand des Sied-
lungskörpers. Es befinden sich keine Außenge-
bietsflächen im Plangebiet, weiterhin werden 
keine Veränderungen vorgenommen, die die 
Entwässerung des Außengebietswasser verän-
dert.  
 
Zu 2. 
Das Gelände ist an das städtische Kanalnetz 

 
Der Anregung wird 
wie erläutert gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird 
zur Kenntnis ge-
nommen – eine 
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Nr.  Eingabesteller/in Datum Stellungnahme Äußerung und Erörterung der Verwaltung Abwägungs-
vorschlag 

 
 
 

 

 

 
 
 

angebunden. Schmutzwasser wird über die 
Ortskanalisation abgeleitet. 
 
 
Zu 3. 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das abgegrenzte Wasserschutzgebiet ist bereits 
in der Planzeichnung gekennzeichnet. 
 
Der Ge- und Verbotskatalog ist mit auf der Plan-
zeichnung unter III.1 Hinweise abgedruckt.  
 

Abwägung ist nicht 
erforderlich. 
 
Der Hinweis wird 
zur Kenntnis ge-
nommen – eine 
Abwägung ist nicht 
erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wur-
de bereits gefolgt. 
Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
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Nr.  Eingabesteller/in Datum Stellungnahme Äußerung und Erörterung der Verwaltung Abwägungs-
vorschlag 

 

 

 

 

 
 
Der Brunnen wird in Abstimmung mit der SGD 
zurück gebaut. Ein Fachgutachter ist eingeschal-
tet. 
Die Form der Versickerung wird in den Bebau-
ungsplan übernommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Katalog wird ergänzt. 
 
 
 
 
 
Zu a) bis f) 
Die Hinweise werden aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Anregung wur-
de bereits gefolgt. 
Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird 
wie erläutert gefolgt. 
Der Rückbau ist 
nicht im Bebau-
ungsplan zu regeln. 
 
 
 
Zu a-f 
Der Anregung wird 
wie erläutert gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan Nr. P 10, 2. Änderung 

Beteiligung Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 Stadt Bad Kreuznach Stand der Abwägung frühzeitige Beteiligung April 2017  S. 4 

Nr.  Eingabesteller/in Datum Stellungnahme Äußerung und Erörterung der Verwaltung Abwägungs-
vorschlag 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu g) 
Die Darstellung ist bereits im Vorentwurf erfolgt, 
die Angaben zum Begünstigten sind ebenfalls 
bereits unter nachrichtliche Übernahme aufge-
nommen.  
 
 
Zu h) 
Die Hinweise werden aufgenommen. 
 
 
 
 
Zu 5. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 6. 
Die Aussage wird begrüßt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wur-
de bereits aufge-
nommen. Eine 
Abwägung ist nicht 
erforderlich. 
 
 
 
Der Anregung wird 
wie erläutert gefolgt. 
 
 
 
 
Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
 
Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
 

8. Planungsgemein-
schaft Rheinhessen-
Nahe 

23.03.2017 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 

Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
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Nr.  Eingabesteller/in Datum Stellungnahme Äußerung und Erörterung der Verwaltung Abwägungs-
vorschlag 

9. Landesamt für 
Geologie und 
Bergbau 

30.03.2017 

 

 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich.  

10. Generaldirektion 
kulturelles Erbe 
Geschäftsstelle 
Praktische 
Denkmalpflege 

12.04.2017 

 

 

Der Hinweis auf die Nähe zur unter Denkmal-
schutz stehenden Kirche wurde an den Abtei-
lung Hochbau weiter gegeben und wird unter 
„Hinweise“ Nr. III.9 ebenfalls ergänzt.  
 
 
 
 
Die Direktion Landesdenkmalpflege wurde in 
einem eigenen Schreiben beteiligt. Eine Stel-
lungnahme ist von dieser Seite nicht erfolgt.  

Die Hinweise wer-
den wie erläutert 
ergänzt.  

11. Generaldirektion 
kulturelles Erbe 
Abt. Erdgeschichte 

13.03.2017 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
Die Generaldirektion kulturelles Erbe, Abt. Bau- 

Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
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Nr.  Eingabesteller/in Datum Stellungnahme Äußerung und Erörterung der Verwaltung Abwägungs-
vorschlag 

und Kunstdenkmalpflege Mainz und Generaldi-
rektion kulturelles-Erbe, Direktion Landesar-
chäologie wurden zu Stellungnahmen aufgefor-
dert. 

18. Landesbetrieb Mobili-
tät 

23.03.2017 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 

Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 

19. Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH 

31.03.2017 Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
gegen die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände gel-
tend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikati-
onsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Tele-
kommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 

Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 

20. Stadtwerke Bad 
Kreuznach 

06.04.2017 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 

Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 

21. Telekom Deutschland 
GmbH 

21.03.2017 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es werden keine Änderungen an Straßen vor-
genommen. Ausreichende Trassen sind bereits 
vorhanden. 
Das Merkblatt ist bereits unter Hinweise III.10 
aufgenommen worden. 
 
 
 
 

Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich.  
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Nr.  Eingabesteller/in Datum Stellungnahme Äußerung und Erörterung der Verwaltung Abwägungs-
vorschlag 

 

 

 

 

 
 
 
Es sind keine Straßenbaumaßnahmen vorgese-
hen, da es sich um eine reine Bestandserweite-
rung handelt. 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine Flächen durch die Telekom 
benannt die für ein Leitungsrecht zu belasten 
wären. Weiterhin sind persönliche Dienstbarkei-
ten nicht im Bebauungsplan abzuarbeiten. 
 
Es gibt keinen Erschließungsträger und es sind 
keine neuen Verkehrswege geplant.  



Bebauungsplan Nr. P 10, 2. Änderung 

Beteiligung Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 Stadt Bad Kreuznach Stand der Abwägung frühzeitige Beteiligung April 2017  S. 8 

Nr.  Eingabesteller/in Datum Stellungnahme Äußerung und Erörterung der Verwaltung Abwägungs-
vorschlag 

 
(Auszug aus dem beigefügten Plan der Telekom) 

25. Creos Deutschland 
GmbH 
Zentrale 
Planauskunft 
 

14.03.2017 

 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 

 



Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage 
 

x öffentlich  nichtöffentlich 
 
 
Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachträge) 

6/61 19.04.2017 16/265 

Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr 04.05.2017 

Stadtrat 18.05.2017 

Betreff 
Bebauungsplan für den Bereich „Am Winzerkeller“ (Nr. P10, 2. Änderung); 
a. Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung 
b. Beschluss zur Offenlage und Zustimmung zum vorliegenden Entwurf 
Beschlussvorschlag 
Der Stadtrat 
a. beschließt die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffent-

lichkeit nach §3 Abs.1 BauGB und aus der Beteiligung der Behörden nach §4 Abs.1 BauGB 
gemäß Abwägungsvorschlag (Anlage 2). 

b. stimmt dem vorliegenden Entwurf zu und beschließt die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach §3 Abs.2 BauGB (Offenlage) und der Behörden nach §4 Abs.2 BauGB. 

Berichterstatter: 
Beratung/Beratungsergebnis 
Gremium Sitzung am TOP 

Stadtrat 18.05.2017  

Beratung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beratungsergebnis 

   Mit Ja Nein Enthaltung  Laut Be-  Abweichen- 
   Stimmen-     schluss-  der Beschluss 
 Einstimmig  mehrheit     vorschlag  (Rückseite) 
Beschlussausfertigungen an: 
 
 
 
 



Problembeschreibung / Begründung 
 

Sichtvermerke dr Dezernenten Sichtvermerke der Oberbürgermeis-
terin 

Sichtvermerke: 
Rechtsamt: 

Kämmereiamt 

 

Bebauungsplan „Am Winzerkeller“ 
Der Bebauungsplan ist seit 12.02.1996 rechtsverbindlich.  

Der Bebauungsplan weist für den Bereich der Schule in Planig eine Gemeinbedarfsfläche Schule 
aus. Es wurde ein Baufenster festgesetzt, welches sich eng am damals vorhandenen Baukörper 
der 1996 errichteten Schule orientiert. Dabei wurde eine 2-geschossige offene Bebauung festge-
legt. Weiterhin sind Flächen umgrenzt zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und Abs. 6 BauGB. 

 
Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. P10 mit ungefährem Änderungsbereich (rot markiert) 

 
Ziel der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. P10 
Seit 2 Jahren ist die Grundschule „Am Winzerkeller“ Ganztagsschule. Ziel ist es die 2- oder 3-
Zügigkeit der Schule zu erreichen und dauerhaft zu sichern. Als Übergangslösung wurden Contai-
ner aufgestellt, die als Mensa dienen.  

 



Problembeschreibung / Begründung (Fortsetzung S.2)

Für die Bereitstellung der Mittagsverpflegung muss eine neue Mensa mit Küche (inkl. erforderli-
cher Lager- und Sozialeinrichtungen) angebaut und eingerichtet werden.  

Darüber hinaus müssen weitere, für den Ganztagsbetrieb notwendige Spiel- und Ruheräume so-
wie ein Raum für die Schulsozialarbeiterin und eine Bücherei errichtet werden.  

Da die zur Grundschule gehörende Sporthalle (Nahetalhalle Planig) ca. 1km von der Grundschule 
entfernt ist und der Zeitaufwand für den Hin- und Rückweg für eine einzelne Sportstunde außer 
Verhältnis steht, soll ebenfalls ein Gymnastikraum (12x12m) mit Nebenräumen angebaut werden. 
Dies wird dann die Ausübung der im Lehrplan ausgewiesenen Sportstunden gewährleisten.  

Der im Bestand vorhandene Mehrzweckraum ist zu klein und soll daher in den Neubau entspre-
chend vergrößert ebenfalls integriert werden. Der vorhandene Raum wird dann für die Betreuen-
de Grundschule zur Verfügung stehen.  

Zur Erreichung der Barrierefreiheit wird ein Aufzug eingeplant.  

 
Grundrissübersicht (rot markiert der geplante Anbau) 

 
 
 



Problembeschreibung / Begründung (Fortsetzung S.3)  

Bebauungsplan Nr. P10, 2. Änderung 
Der Bebauungsplan – insbesondere das Baufenster und die festgesetzten Maßnahmen zur Be-
pflanzung – stehen dem Vorhaben zurzeit entgegen. Der Bebauungsplan ist daher an die aktuel-
len Bedürfnisse der Schule anzupassen. Die Grenzbeschreibung der 2. Änderung ist als Anlage 
1 beigefügt. 
 
Beschleunigtes Verfahren  
Nach Prüfung durch die Verwaltung sind die Voraussetzungen für die Durchführung des be-
schleunigten Verfahrens gegeben. Der Bebauungsplan wird daher im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) aufgestellt, da 
• der Bebauungsplan eine innerhalb des Siedlungskörpers gelegene Fläche umfasst und damit 

die Innenentwicklung zum Ziel hat, 
• die nach § 19 BauNVO zulässige Grundfläche weniger als 20.000 m² umfasst, 
• durch den Bebauungsplan keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht 

zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG oder nach dem Lan-
desrecht unterliegen und durch die Planung keine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b 
BauGB genannten Schutzgüter zu erwarten ist. 

Für Bebauungspläne der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren kann von einer Umwelt-
prüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, von einem Umweltbericht gemäß § 2a BauGB sowie von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, abgesehen werden. Das Planverfahren unterliegt nicht der Eingriffsregelung.  
Auf eine Umweltprüfung mit Umweltbericht sowie den Angaben nach §2a und 3 Abs.2 Satz2 
BauGB werden daher im vorliegenden Verfahren verzichtet.  
 
Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan stellt für den Bereich Gemeinbedarfsfläche Schule dar. Die Planung ist 
somit konform zu den Festlegungen des FNP.  
 

 
Auszug aus dem FNP 2005 (ungefährer Planungsbereich rot markiert) 

 
 
 



Problembeschreibung / Begründung (Fortsetzung S.4) 

Zu Beschlussvorschlag a. Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung 
Der Entwurf wurde im Rahmen einer Bürgererörterung am 13.03.2017 vorgestellt und zur Beteili-
gung der Öffentlichkeit vom 14.03.2017-29.03.2017 ausgelegt sowie den Behörden mit Schreiben 
vom 07.03.2017 vorgelegt. 
Im Rahmen der Bürgererörterung gingen keine Anregungen zum Verfahren ein, die erschienenen 
Bürger begrüßten das Vorhaben. Während der Beteiligung der Öffentlichkeit wurden keine Anre-
gungen durch Bürger vorgebracht. Es wurden außerdem 45 Behörden um Stellungnahme gebe-
ten, davon haben 9 Hinweise gegeben, 1 Behörde hatte Anregungen. 
Das Thema Entwässerung des Oberflächenwassers wurde aufgrund der Stellungnahme der SGD 
Nord im Bebauungsplan behandelt. Die genaue Vorgehensweise wird im Nachgang zum Bebau-
ungsplanverfahren mit der SGD Nord abgestimmt. 
Die ausführlichen Stellungnahmen sowie die Abwägungsvorschläge sind in Anlage 2 beigefügt. 
 
 
Zu Beschlussvorschlag b. Beschluss zur Offenlage und Zustimmung zum vorliegenden 
Entwurf 
Dem Stadtrat wird vorgeschlagen, die Zustimmung zum vorliegenden Entwurf (Anlagen 3-6) und 
den Beschluss zur Offenlage zu fassen. 
 
 
 
Der Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr hat am 04.05.2017 über die 
Vorlage beraten. Über das Ergebnis wird im Stadtrat berichtet. 
 
Anlagen: 
1. Grenzbeschreibung 
2. Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung mit Abwägungsvorschlägen 
3. Entwurf Textfestsetzungen; Entwurf der Planzeichnung 
4. Entwurf der Begründung 
5. Abfalltechnischer und geotechnischer Untersuchungsbericht; Bodenmechanisches Labor 

Gumm; Laufersweiler, 06.09.2016 
6. Umwelttechnische Stellungnahme, Radonmessung im Untergrund, Labor Gumm, Lauferswei-

ler, 16.03.2017 


